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Vorwort

Die amtliche Statistik macht deutlich, dass Alkoholunfälle
seit Ende der siebziger Jahre beinahe kontinuierlich 
zurückgegangen sind. 1998 wurde ein neuer Tiefstand
erreicht: Die Zahl der Getöteten bei Alkoholunfällen 
verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent.

Dazu hat beigetragen, dass eine jahrelange Forderung
des DVR, die Promillegrenze zu senken und die Atem-
alkoholanalyse als beweissicher anzuerkennen, weit-
gehend erfüllt wurde. Neben den rechtlichen Maßnahmen
haben kontinuierliche Aufklärungs- und Informations-
arbeit des DVR sowie umfangreiche Aktionen gegen den
Alkohol im Straßenverkehr einen großen Anteil an einem
Wertewandel, der allmählich spürbar wird.

Gleichwohl zählt Alkohol am Steuer nach wie vor zu den
Hauptunfallursachen. 15.896 Menschen, die allein seit
1990 durch Alkoholunfälle getötet wurden, das damit
verbundene persönliche Schicksal der Betroffenen und
der immense volkswirtschaftliche Schaden bieten nicht
den geringsten Anlass, sich zufrieden zu geben. Auch
weiterhin muss diese Situation durch intensive Verkehrs-
sicherheitsarbeit positiv beeinflusst werden.

In der vorliegenden Faktensammlung wurde eine Menge
Hintergrundmaterial zusammengetragen. Das Material ist
eine Hilfe für all diejenigen, die zum Thema Alkohol und
Straßenverkehr Informationen benötigen und dazu bei-
tragen wollen, dass sich die Einsicht durchsetzt: Nur
nüchtern am Steuer – entweder trinken oder fahren.

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Deutscher Verkehrssicherheitsrat
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1 Alkohol – Basisinformationen

1.1 Die Substanz Alkohol
Chemisch gesehen ist Alkohol ein Gift.

1.2 Alkohol im Körper
Der Alkoholstoffwechsel im menschlichen Körper
verläuft in drei Phasen.

1.2.1 Blutalkoholbestimmung
Die Blutalkoholkonzentration kann mit Hilfe der
Widmark-Formel geschätzt werden.

1.3 Alkoholkonsum
Der leicht rückläufige Trend der achtziger Jahre
setzt sich auch in den neunziger Jahren fort.

1.4 Wirtschaftsfaktor Alkohol
Der Jahresumsatz der Alkoholwirtschaft beträgt
jährlich etwa 30 bis 35 Milliarden Mark.

1.5 Alkoholmissbrauch und 
Alkoholabhängigkeit
Seit 1977 wird zwischen Alkoholmissbrauch und
Alkoholabhängigkeit unterschieden.
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1.5.1 Medizinische Folgeschäden
Alkoholmissbrauch schädigt den Körper und kann
zum frühzeitigen Tod führen.

1.5.2 Alkoholembryopathie
Alkoholkonsum der Mutter während der 
Schwangerschaft schädigt das ungeborene Kind.

1.5.3 Psychosoziale Folgeschäden
Alkoholmissbrauch hat weitreichende Folgen 
für den Alkoholkranken, sein soziales Umfeld, die
gesamte Gesellschaft.

1.6 Alkoholkonsum und -missbrauch 
als gesellschaftliches Phänomen 
Alkohol ist ein Genussmittel, das in unserer 
Gesellschaft weithin akzeptiert ist.
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1.1 Die Substanz Alkohol

Der Alkohol, den wir als Getränk in Form
von Bier, Wein oder Schnaps zu uns neh-
men, wird chemisch als Äthanol oder
Äthylalkohol bezeichnet. Der Äthanolgehalt
alkoholischer Getränke ist je nach Geträn-
keart unterschiedlich.

C2H5OH
• Im Bereich der Chemie gibt es viele verschiedene
Alkohole. Der Alkohol, den wir als Getränk in Form
von Bier, Wein oder Schnaps zu uns nehmen, wird
chemisch als Äthanol oder Äthylalkohol bezeichnet.
Äthanol besteht aus einem Sauerstoffatom, zwei
Kohlenstoff- und sechs Wasserstoffatomen
(C2H5OH).

• Chemisch gesehen ist Alkohol ein Gift und 
verursacht im menschlichen Organismus ent-
sprechende Wirkungen.

(Siehe Kapitel 1.5.1 „Medizinische Folgeschäden“)

• Äthanol ist in Wasser, Ölen und Fetten löslich. 
Es ist daher ein gutes Lösungsmittel, das sich frei
im Körper bewegen kann. Es mischt sich leicht mit
Blut und wandert ungehindert durch die Zell-
membranen.

3
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Entstehung und Herstellung von Alkohol
• Alkohol entsteht durch Gärung von Zuckerarten.
Die im Zucker enthaltene Hefe wird in Alkohol und
Kohlensäure gespalten. Selbst ohne Gärhilfen 
werden mit Brot, Fruchtsäften, Joghurt oder Kefir-
wasser mit Zuckerzusatz nach acht Tagen Alkohol-
konzentrationen bis zu 14 Volumprozent erreicht1.

• Trinkalkohol darf nur durch Hefegärung von
Pflanzenteilen, Melasse, Stärke oder Zucker 
gewonnen werden.

Kennzeichnungspflicht
• Seit 1. Mai 1989 besteht eine Auszeichnungs-
pflicht für alkoholische Getränke2 in Vol.-% 
(Volumprozent = Anteil eines Stoffes, der in 
100 cm3 einer Lösung enthalten ist). 

• 1 Volumprozent entspricht einer Konzentration
von 1 Milliliter Äthanol in 100 Milliliter Getränk. 
Für die Berechnungen in der Praxis ist eine Um-
rechnung in Gramm pro Liter sinnvoll.

(Siehe Kapitel 1.2.1 „Blutalkoholbestimmung“)

• Ein Alkoholgehalt von mehr als 0,5 Volumprozent
ist nach dem Lebensmittelgesetz kennzeichnungs-
pflichtig. Das heißt umgekehrt, dass auch alkohol-
freie Getränke geringe Mengen Alkohol enthalten
dürfen. Bei dem sogenannten alkoholfreien Bier
und Malzbier können das bis zu fünf Gramm pro
Liter sein.3
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Äthanolgehalt
• Alle alkoholischen Getränke enthalten Trink-
alkohol (Äthanol).

• Der Äthanolgehalt alkoholischer Getränke ist je
nach Getränkeart unterschiedlich.

Äthanolgehalt alkoholischer Getränke
Getränk Durchschnitt-  Alkohol  

licher Volumen- in Gramm 
prozentsatz (enthalten  

(Vol.-%) Alkohol in 100 cm3)

Lagerbier 4,3 3,4
Exportbier 5,0 4,0
Bockbier 5,7 4,5
Doppelbock 6,5 5,1
Apfelwein (Most) 5,3 4,2
andere Obstweine 5,0–12,0 4,0–9,5
Weißwein 10,2 8
Rotwein 11,4 9
Sekt 12,6 10
Wermutwein 15,2 12
Südweine 17,8 14
Eierlikör 22,8 18
Liköre 30,4 24
Kornbranntweine 31,7 25
Weinbrand 38,0 31
Obstbranntweine 48 38
Rum 53 42

Quelle: Händel (1999)4
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• Das spezifische Gewicht von Alkohol liegt bei
etwa 0,8 g/cm3. Der Alkoholgehalt eines Getränkes
in Gramm errechnet sich daher nach der Formel5

Volumen in cm3 xAlkoholgehalt in Vol.-%x0,8g/cm3

Beispiele:

0,5 l Bier = 500 cm3 x 5 ÷100 x 0,8 g ÷ cm3 = ca. 20 g
Alkohol

0,2 l Wein = 200 cm3 x 8 ÷100 x 0,8 g ÷ cm3 = ca. 12,8 g 
Alkohol

1 Soyka (1995), S. 19.
2 Rußland; IG-Metall (1992), S. 24.
3 Mader; DHS (1998), S. 4.
4 Der Autor weist darauf hin, dass die Tabelle nur als Anhalt dienen kann,

da sie mit Ungenauigkeitsfaktoren belastet ist. Alkoholtabellen sind für
den Laien oft irreführend. Der Alkoholgehalt der einzelnen Produkte ist
nicht einheitlich genormt. Selbst bei dem gleichen Erzeugnis desselben
Herstellers sind Abweichungen aus fabrikatorischen Gründen möglich.

5 Mader; DHS (1998), S. 4 f.

6



1.2 Alkohol im Körper

Der Alkoholstoffwechsel im menschlichen
Körper verläuft in drei Phasen: Aufnahme
des Alkohols (Resorption), Verteilung im
Körper (Distribution) und Alkoholabbau
(Elimination).1

Resorptionsphase
• Beim Trinken gelangt Alkohol (Äthanol, Äthyl-
alkohol) über die Speiseröhre in den Magen 
und den Dünndarm.

• 10 bis 20 Prozent der getrunkenen Alkohol-
menge werden von der Magenschleimhaut, 80 bis
90 Prozent von der Darmschleimhaut resorbiert. 

• Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften
durchbricht der Alkohol die normalen
Verteidigungsbarrieren des Körpers und gelangt
direkt in den Blutkreislauf.

(Siehe Kapitel 1.1 „Die Substanz Alkohol“)

• Die Aufnahmegeschwindigkeit des Alkohols wird
von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Konzen-
trierter Alkohol, größere Alkoholmengen, warme,
heiße, CO2-haltige Getränke oder ein leerer Magen
bewirken, dass der Alkohol besonders schnell 
resorbiert wird. Rasches Trinken (Sturztrunk) 
bewirkt eine starke Anflutung und kann zu erheb-
lich stärkeren Ausfallerscheinungen führen als
langsames Trinken.

7
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Distributionsphase
• Praktisch zeitgleich mit der Resorption wird der
Alkohol mit Hilfe des Blutstroms und durch Diffusion
rasch im ganzen Körper verteilt. Äthanol verteilt
sich zu 96 Prozent im Körperwasser und zu 4 Pro-
zent im Fettgewebe.

• Auf diese Weise gelangt der Alkohol in das 
besonders stark durchblutete Gehirn, wo er seine
Wirkung entfaltet. Besonders betroffen sind die
Nervenzellen, die durch die Alkoholzufuhr gelähmt
werden. 

(Zu den damit verbundenen Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit siehe Kapitel 4 „Alkohol und
Fahrtüchtigkeit“)

• 30 bis 60 Minuten nach dem Trinken ist der
höchste Blutalkoholspiegel erreicht. 60 bis 90 
Minuten nach dem letzten Schluck ist die Verteilung
im Körper normalerweise abgeschlossen. Von der
Rechtsprechung wird allerdings eine Resorptions-
zeit (Distributionszeit) von 120 Minuten veran-
schlagt.

• Die Alkoholkonzentration im Gehirn und in der
Atemluft entspricht dem Blutalkoholspiegel. 
Besonders niedrig ist die Alkoholkonzentration in
der Leber, weil dort der Alkoholabbau stattfindet.
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Eliminationsphase
• Alkohol ist ein Zellgift, das schädigt. Der Körper
versucht, es so schnell wie möglich loszuwerden.

• 5 Prozent des Alkohols werden mit der Atem-
luft, dem Schweiß und Urin ausgeschieden. 
95 Prozent wird enzymatisch vorwiegend in der
Leber – dem Entgiftungszentrum des Körpers –
abgebaut. 

• Die Äthanolmoleküle, die in der Leber nicht 
unschädlich gemacht werden können, gelangen
zum Herzen und von dort in den gesamten 
Körperkreislauf.

• Alkohol wird durch Oxidation abgebaut. Der 
Alkoholabbau geschieht fast ausschließlich durch
das Enzym Alkohol-Dehydrogenase (ADH), das
vorwiegend in der Leber vorhanden ist. Hier wird
der aufgenommene Äthylalkohol über Acetaldehyd
zu Essigsäure, Wasser und Kohlendioxid abge-
baut. 

(Siehe Kapitel 5.3.1 „Blutprobenanalyse“)

• Im Gegensatz zur Resorptionszeit ist die Abbau-
geschwindigkeit wesentlich länger. Der durch-
schnittliche Abbauwert beträgt 0,1 bis 0,15 Promille
pro Stunde. 

• Die Rechtsprechung nimmt einen gleichbleiben-
den Abbauwert von 0,1 Promille pro Stunde an,
wenn ein auf den konkreten Fall bezogener indi-
vidueller Wert nicht feststellbar ist.2

9
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• Diese Abbaurate ist unabhängig von Geschlecht,
Alter, Schlaf, körperlicher Arbeit, verstärkter Atmung
und Harnausscheidung. Auch durch Medikamente
lässt sich praktisch keine Änderung der Abbau-
geschwindigkeit erreichen. Entscheidend für den
Abbau ist allein die Zeit.

(Siehe Kapitel 4.5 „Restalkohol“)

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf 
folgende Quellen: Feuerlein (1996); Soyka (1995); Seitz/Lieber/
Simanowski (1995); Hentschel/Born (1996); Braun (1998); Becker (1999);  
Athen (1997).

2 Becker (1999), S. 49.
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1.2.1 Blutalkoholbestimmung1

Die Blutalkoholkonzentration (BAK) ist die
Alkoholmenge, die nach Alkoholgenuss im
Körper vorhanden und messbar ist. Die
Blutalkoholkonzentration wird in Promille
angegeben. Sie kann mit Hilfe der soge-
nannten Widmark-Formel geschätzt werden.

Promille
• Wissenschaftlich exakt ist die Bezeichnung
„Gramm pro Mille“. Mit dem in Promille ausge-
drückten Blutalkoholwert wird die in 1000 Milliliter
Blut enthaltene Alkoholmenge in Gramm aus-
gedrückt.

• Das Ergebnis 1,0 Promille besagt, dass der 
Gehalt des Blutes an reinem Alkohol 1 zu 1000 
beträgt. Mit anderen Worten: In jedem Liter Blut ist
ein Gramm Alkohol enthalten.

Blutalkoholkonzentration (BAK)
• Die Alkoholkonzentration des Blutes kann an-
nähernd aus der aufgenommenen Alkoholmenge
und dem Körpergewicht bestimmt werden. Diese
Berechnung spielt in der Rechtsmedizin bei der
Beurteilung von Delikten unter Alkoholeinfluss 
eine wichtige Rolle. 

• Die Blutalkoholkonzentration wird nach der so-
genannten Widmark-Formel geschätzt.

11
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Die Widmark-Formel2

• Nach folgender Formel kann man die Blutalkohol-
konzentration annähernd bestimmen:

A ÷ p x r ≈ BAK in ‰

A = aufgenommener Alkohol in Gramm
p = Körpergewicht in Kilogramm
r = Reduktionsfaktor:

0,7 beim Mann
0,6 bei der Frau

• Beispiel: Ein Mann mit einem Körpergewicht von
70 kg trinkt auf nüchternen Magen ein alkoholi-
sches Getränk, das 30 Gramm Alkohol enthält. 
Es ergibt sich annähernd eine Blutalkoholkonzen-
tration von 30 ÷ 70 x 0,7 ≈ 0,61 ‰.

• Je größer das Körpergewicht, umso niedriger ist
in der Regel bei gleicher aufgenommener Alkohol-
menge die Konzentration im Organismus und
damit auch die Blutalkoholkonzentration.

• Als Reduktionsfaktor (oder Verteilungsfaktor)
wird das Verhältnis der Alkoholkonzentration im
Organismus zur Alkoholkonzentration im Blut 
bezeichnet. Da Alkohol praktisch nur im Körper-
wasser aufgenommen wird, verteilt sich der 
Alkohol wegen der unterschiedlichen Zusammen-
setzung und Flüssigkeitsanteile der Gewebe nicht
gleichmäßig im Körper.

• Bei gleicher Alkoholmenge ist also der Blut-
alkoholgehalt von Frauen um etwa ein Fünftel
höher. Der Grund hierfür ist unter anderem der 
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höhere Fettgehalt und der geringere Wasserver-
teilungsraum des weiblichen Körpers.

• Bei Kindern und Jugendlichen können aufgrund
ihres niedrigen Körpergewichts bereits bei gerin-
gen Alkoholmengen relativ hohe Blutalkoholkon-
zentrationen entstehen.

Trinkverlauf3

• Der Anstieg der Blutalkoholkonzentration ist ab-
hängig vom Trinkverlauf. Für die Rechtsprechung
ist die Ermittlung des sogenannten Tatzeitwertes
wichtig.

• Bei normalem Trinkverlauf, wenn der Trinkende
eine Alkoholbelastung von 0,5 bis 0,8 Gramm 
Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht innerhalb
einer Stunde nicht überschreitet, steigt die Blut-
alkoholkonzentration gleichmäßig an.

• Man spricht von forciertem Trinken oder Sturz-
trunk, wenn die Trinkmenge im Verhältnis zur 
Trinkzeit sehr groß ist, also eine große Alkohol-
menge in sehr kurzer Zeit aufgenommen wird. 
Unmittelbar nach einem Sturztrunk ist nur eine 
geringe Alkoholmenge resorbiert. Wegen des stei-
len Anstiegs der Blutalkoholkurve kann es jedoch
zu erheblichen Ausfallerscheinungen kommen.

• Bei einem Nachtrunk handelt es sich um die 
Aufnahme von Alkohol nach einem strafrechtlich
relevanten Ereignis (zum Beispiel einem Verkehrs-
unfall) und vor einer Blutentnahme zur Bestimmung
der Blutalkoholkonzentration. Häufig behaupten
Beschuldigte, ihre Blutalkoholkonzentration sei auf

13
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Alkohol zurückzuführen, den sie erst nach einer
Tat getrunken haben. Die Blutalkoholkonzentration
kann unter diesen Umständen nur schwer festge-
stellt werden. Aus diesem Grund ist in den Fällen
der Nach- oder Sturztrunkbehauptung im Strafver-
fahren stets ein Sachverständiger zur verlässlichen
BAK-Ermittlung zu hören.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf folgende Quellen: 
Becker (1999); Händel (1999); Mader/DHS (1998); Athen (1997).

2 Hentschel/Born (1996), S. 42 ff.
3 Ebenda, S. 37 ff.
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1.3 Alkoholkonsum

Seit Beginn der fünfziger Jahre ist der 
Alkoholkonsum in Deutschland – gemes-
sen an der konsumierten Menge reinen 
Alkohols – auf das Drei- bis Vierfache 
angestiegen. Der leicht rückläufige Trend
der achtziger Jahre setzte sich auch in den
neunziger Jahren fort.

Pro-Kopf-Verbrauch
• Der Verbrauch von alkoholischen Getränken war
1998 mit 156,2 Litern pro Kopf gegenüber den drei
Vorjahren abermals rückläufig. Bier, Schaumwein
und Spirituosen verzeichneten weitere Absatzein-
bußen, der Weinverbrauch stagnierte.

Verbrauch von alkoholischen Getränken 
in Deutschland (Liter pro Kopf)

1995 1996 1997 1998a)

Alkoholische Getränke 
(insgesamt) 164,7 161,3 160,3 156,2
Bier 135,9 131,9 131,2 127,4
Weinb) 135,9 131,9 131,2 127,4
Schaumwein 4,9 4,8 4,9 4,7
Spirituosen 6,5 6,3 6,1 6,0

a) Schätzung. – b) Einschließlich Wermut- und Kräuterwein 
(ohne Schaumwein); jeweils Weinwirtschaftsjahr (1.9 bis 31.8.)

Quelle: ifo Institut1
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• Besonders auffällig ist der rückläufige Trend des
Bierkonsums. Mit 127,4 Litern pro Kopf wurde der
bisherige Höchststand von 1976 (151 Liter) um
über 23 Liter unterschritten. Vor allem die junge
Generation hat ihre Verhaltensmuster gegenüber
früher geändert. Junge Leute greifen heute eher zu
erlebnisorientierten, poppigen Drinks.2

• Nach  Berechnungen der Deutschen Hauptstelle
gegen die Suchtgefahren (DHS) hat sich in
Deutschland der Verbrauch je Einwohner an reinem
Alkohol folgendermaßen entwickelt: Von 3,3 Liter
im Jahr 1950 bis zum Höchstwert von 12,5 Liter
im Jahr 1980 gab es einen steilen Anstieg, danach
einen leichten Rückgang. 1997 wurden 10,9 Liter
reiner Alkohol je Einwohner konsumiert.3

Pro-Kopf-Verbrauch von reinem 
Alkohol in Deutschland

Jahr Liter

1950 3,3
1960 7,8
1970 11,4
1975 12,4
1980 12,5
1985 11,8
1990 11,9
1991 12,2
1992 11,8
1993 11,3
1994 11,4
1995 11,1
1996 10,9
1997 10,9

Quelle: DHS (1998)4
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• Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland in
den letzten Jahren rückläufig ist, liegt er im inter-
nationalen Vergleich nach wie vor auf relativ
hohem Niveau.

Internationaler Vergleich des gesamten Pro-
Kopf-Verbrauchs in Liter reinen Alkohols
Rang Land 1994 1995 1996

1 Luxemburg 12,3 12,1 11,8
2 Portugal 10,8 11,0 11,2
3 Frankreich 11,4 11,4 11,1
4 Tschechische 

Republik 9,9 10,0 10,1
5 Dänemark 9,9 10,0 10,0
5 Österreich 9,8 9,8 9,8
7 Deutschland 10,2 9,9 9,8
8 Ungarn 10,1 9,4 9,5
9 Schweiz 9,7 9,4 9,3

10 Spanien 9,7 9,5 9,3
11 Slowakische 

Republik 7,8 9,0 9,2
12 Irland 8,6 9,2 9,1
13 Belgien 9,2 9,1 9,0
14 Griechenland 9,0 8,8 8,7
16 Italien 8,6 8,0 8,2
17 Niederlande 7,9 8,0 8,0
19 Vereinigtes 

Königreich 7,5 7,3 7,6
20 Australien 7,7 7,6 7,5
25 USA 6,8 6,6 6,6
26 Japan 6,6 6,6 6,6
27 Rußland 5,6 5,8 6,2
29 Polen 6,4 6,3 6,2

Quelle: World Drink Trends 1997 Edition5
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1 Berechnungen des ifo Instituts auf der Grundlage von Daten der amt-
lichen Statistik und von Branchenverbänden; ifo Institut für Wirtschafts-
forschung; Michael Breitenacher: Getränkeverbrauch ’98 (1999).

2 Ebenda.
3 DHS (1998),  S. 11.
4 Berechnungen der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren

unter Verwendung der DHS-Umrechnungsfaktoren; DHS (1998),  
S. 11.

5 Zitiert nach: DHS (1998), S. 18. Um den Unschärfebereich dieses 
internationalen Datenvergleichs so klein wie möglich zu halten, basieren
die Daten dieser Tabelle auf einem einheitlichen Umrechnungsschema.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die für Deutschland ausgewiesenen
Daten einen niedrigeren Alkoholverbrauch anzeigen als die Daten der
Tabelle „Pro-Kopf-Verbrauch von reinem Alkohol in Deutschland“.
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1.4 Wirtschaftsfaktor Alkohol

Der Jahresumsatz der Alkoholwirtschaft
beträgt jährlich etwa 30 bis 35 Milliarden
Mark. 1997 wurden für Alkoholwerbung
1,219 Milliarden ausgegeben. Im selben
Jahr nahm der Staat insgesamt 7,456 Milli-
arden Mark Steuern für alkoholische 
Getränke ein.

Alkoholumsatz1

• Der Jahresumsatz der Alkoholindustrie beträgt
zwischen 30 bis 35 Milliarden Mark.

• Knapp 85.000 Menschen arbeiten in rund 1.400
Braustätten, 116 Alkoholbrennereien und Betrieben
zur Spirituosenherstellung sowie 20.800 Betrieben
zur Weinerzeugung. 

• Etwa 800.000 Menschen sind im Gaststättenge-
werbe beschäftigt, das mit alkoholischen Getränken
große Anteile seines Umsatzes erzielt.

Werbeausgaben für alkoholische Getränke2

• Während 1992 in Deutschland noch 0,952 
Milliarden Mark für Alkoholwerbung ausgegeben
wurden, stiegen diese Ausgaben bis 1997 um 28
Prozent auf 1,219 Milliarden. Das bedeutet einen
jährlichen Anstieg von 5 Prozent.

• Überdurchschnittlich gestiegen sind 1997 die
Werbeausgaben für Bier (787 Millionen DM) und
Sekt (97 Millionen DM).
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Steuereinnahmen3

• Entsprechend dem Konsumrückgang sind 1997
die Einnahmen aus der Bier- und Branntweinsteuer
gesunken, das Aufkommen aus der Schaumwein-
steuer stieg um 2,9 Prozent: 

– Biersteuer: 1,699 Milliarden DM
– Branntweinsteuer: 4,662 Milliarden DM
– Schaumweinsteuer: 1,095 Milliarden DM

• 1997 wurden insgesamt 7,456 Milliarden DM
Steuern für alkoholische Getränke eingenommen.

Einnahmen aus alkoholbezogenen Steuern
(Angaben in Millionen DM)

Bier- Schaum- Brannt- Insgesamt
steuer wein- wein-

steuer steuer

1992 1.625 1.083 5.544 8.252
1993 1.769 1.136 5.135 8.040
1994 1.795 1.120 4.889 7.804
1995 1.779 1.100 4.837 7.716
1996 1.719 1.064 5.085 7.868
1997 1.699 1.095 4.662 7.456

Quelle: Statistisches Bundesamt4

1 Mader/DHS (1998), S. 34.
2 DHS (1998), S. 14.
3 Ebenda, S. 12.
4 Zitiert nach: DHS (1998).
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1.5 Alkoholmissbrauch und 
Alkoholabhängigkeit

Eine Expertenkommission der WHO hat
1977 vorgeschlagen, zwischen Alkohol-
missbrauch und Alkoholabhängigkeit zu
unterscheiden. Der schwer zu definierende
Begriff Sucht ist damit weitgehend durch
die Begriffe Missbrauch und Abhängigkeit
ersetzt worden. Von Alkoholismus spricht
man dann, wenn eine Alkoholabhängigkeit
vorliegt.

Alkoholmissbrauch1

• Wer eine Droge zweckentfremdet oder übermäßig
anwendet, wer also alkoholische Getränke bewusst
einsetzt, um einen Rausch zu erhalten, betreibt
Missbrauch.

• Alkoholmissbrauch liegt vor, wenn mindestens
eines der folgenden beiden Kriterien über längere
Zeit besteht:

– Alkohol wird fortgesetzt konsumiert, obwohl dem
Konsumenten bewusst ist, dass sich bei ihm 
dadurch soziale, berufliche oder körperliche Pro-
bleme wiederholen.

– Alkohol wird wiederholt in Situationen konsu-
miert, in denen der Alkoholkonsum eine körperli-
che Gefährdung darstellt, wie zum Beispiel Alkohol
am Steuer.

(Siehe auch Kapitel 8.3 „Begutachtungs-Leitlinien“)
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• Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtge-
fahren (DHS) geht davon aus, dass in Deutschland
2,7 Millionen Menschen (im Alter zwischen 18 und
69 Jahren) Alkohol missbräuchlich konsumieren
und 4,9 Millionen Menschen ein „riskantes Konsum-
verhalten“ zeigen.2

Alkoholabhängigkeit3

• Für die Diagnose von Alkoholabhängigkeit ist
das international gebräuchliche psychiatrische
Klassifikationssystem „International Classification
of Diseases“ (ICD) ein wichtiger Leitfaden.

• Diagnostische Leitlinien der Alkoholabhängigkeit
nach ICD 10:

Die sichere Diagnose „Abhängigkeit“ sollte nur 
gestellt werden, wenn irgendwann während des
letzten Jahres drei oder mehr der folgenden Krite-
rien gleichzeitig vorhanden waren:

1. Es besteht ein starker Wunsch oder eine Art
Zwang, psychotrope Substanzen zu konsu-
mieren.

2. Die Fähigkeit, Beginn, Beendigung und Menge
des Konsums zu kontrollieren, ist vermindert.

3. Es besteht ein körperliches Entzugssyndrom bei
Beendigung oder Reduktion des Konsums.

4. Es wird immer mehr Alkohol benötigt, um die
gleichen Wirkungen zu erzielen (Nachweis einer
Toleranz, Toleranzentwicklung).
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5. Zugunsten des Substanzkonsums werden an-
dere Interessen zunehmend vernachlässigt. Es
wird mehr Zeit aufgewendet, um die Substanz
zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von
den Folgen zu erholen.

6. Obwohl der Konsument sich über Art und Aus-
maß der schädlichen Folgen im Klaren ist, wird
weiter Alkohol konsumiert.

(Siehe auch Kapitel 8.3 „Begutachtungs-Leitlinien“)

• Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefah-
ren (DHS) geht davon aus, dass in Deutschland
1,7 Millionen Menschen (im Alter zwischen 18 und
69 Jahren) alkoholabhängig sind.4

Alkoholismus
• Alkoholismus – also die Abhängigkeit von Alkohol –
ist in der Bundesrepublik Deutschland seit 1968 
als Krankheit durch ein Grundsatzurteil des
Bundessozialgerichts anerkannt. Diese richterliche
Entscheidung bedeutet, dass anfallende Behand-
lungskosten von der gesetzlichen Kranken- und
Rentenversicherung getragen werden.5
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Alkoholbedingte Folgeschäden
• Die Folgeschäden von Alkoholmissbrauch auf
den Konsumenten selbst und sein soziales Umfeld
sind beträchtlich. 

• Alkoholmissbrauch führt zu körperlichen Krank-
heiten, seelischen Veränderungen, einem Anstieg
der Unfallgefährdung im Straßenverkehr und am
Arbeitsplatz sowie zu einer hohen Belastung bis
hin zur Zerstörung zwischenmenschlicher Bezie-
hungen.

1 Soyka (1995), S. 5 ff; Feuerlein, in: Seitz (1995), S. 1 ff.
2 DHS (1998), Seite 6.
3 Bundesanstalt für Straßenwesen/Lewrenz, H. (2000), S. 41 f. Die 

Leitsätze beziehen sich auf: Kapitel V, Internationale Klassifikation 
psychischer Störungen ICD-10, Verlag Hans Huber, Bern · Göttingen ·
Toronto, 2. Aufl. 1993.

4 DHS (1998), Seite 6.
5 Schanz u. a. (1995), Seite 37.
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1.5.1 Medizinische Folgeschäden

Wird Alkohol in geringen Mengen getrun-
ken, verursacht er im gesunden Körper
keinen Schaden und wird leicht abgebaut.
Übermäßiger Konsum von Alkohol oder 
Alkoholmissbrauch schädigt den Körper
und kann zum frühzeitigen Tod führen.

• Alkohol wirkt bereits in relativ kleinen Mengen
stark giftig und führt auf Dauer zu einer Vielzahl
von Schädigungen. Die Weltgesundheitsbehörde
WHO geht von einem „Unbedenklichkeitsniveau“
von 7 Gramm reinen Alkohol pro Tag für gesunde
Erwachsene aus. Das ist weniger als ein kleines
Bier oder ein Achtel Wein pro Tag.1

• Die medizinischen Folgen von Alkoholmissbrauch
auf die körperlichen Organe sind beträchtlich. 

Dazu gehören

– akute Alkoholvergiftung (von leichten Räuschen
bis zu schweren Rauschzuständen),
– Alkohol-Entzugssyndrom,
– Erkrankungen der Leber, der Bauchspeicheldrüse
sowie der oberen Verdauungswege,
– Magen- und Darmerkrankungen,
– Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems,
– Muskel- und Knochenerkrankungen,
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– Krebs, besonders im Mund-, Rachen- und Kehl-
kopfbereich,
– Erkrankungen des Nervensystems,
– Hirnveränderungen.2

• Eine schwere Alkoholvergiftung kann lebensbe-
drohliche Atem- und Kreislaufstörungen verursa-
chen und zum Tod führen.

1 Lindenmeyer (1998), S. 48.
2 Feuerlein (1996), S. 47 ff.
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1.5.2 Alkoholembryopathie 
(Fetales Alkoholsyndrom)

Alkoholkonsum der Mutter während der
Schwangerschaft ist eine häufige Ursache
für angeborene Missbildungen, für Ent-
wicklungs- und Wachstumsstörungen
sowie für Verhaltensauffälligkeiten.

• 1995 wurde geschätzt, dass in Deutschland 
jährlich etwa 2.200 Neugeborene mit Alkoholem-
bryopathie auf die Welt kommen.1 

• Alkoholembryopathie oder fetales Alkoholsyndrom
(FAS) ist eine der häufigsten angeborenen Schädi-
gungen. Sie wird verursacht durch Alkoholmiss-
brauch der Mutter vor und während der Schwan-
gerschaft. Die Schäden sind teilweise schwer und
irreparabel.

• Symptome können unter anderem sein: Fehlfunk-
tion des Zentralnervensystems, Hyperaktivität,
Missbildungen verschiedener Organsysteme, wie
zum Beispiel des Herzens oder der Gliedmaßen.

• Es gibt Hinweise, dass bereits geringe Mengen
Alkohol minimale neurologische Schäden beim
Ungeborenen hervorrufen können. Ab 120 Gramm
reiner Alkohol pro Woche wird ein ungünstiger 
Effekt auf das Größenwachstum des Embryos 
angenommen.2

1 Feuerlein (1996), S. 62.
2 DHS (1997), S. 5.
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1.5.3 Psychosoziale 
Folgeschäden

Alkoholmissbrauch hat weitreichende 
Folgen für den Alkoholkranken selbst, 
sein soziales Umfeld sowie die gesamte
Gesellschaft. Alkoholmissbrauch verur-
sacht hohe Kosten.

Familie
• Die Familie ist oft als erste von den Auswirkungen
des Alkoholmissbrauchs betroffen.

• Häufig versuchen die Familienangehörigen das
Fehlverhalten des Alkoholkranken zu decken. Sie
werden damit zu „Co-Alkoholikern“, die unbeab-
sichtigt dazu beitragen, die Alkoholprobleme des
Betroffenen zu verstärken.

• Im Verlauf einer Alkoholkrankheit treten bei den
Familienangehörigen, besonders beim Partner und
den Kindern, zunehmend psychosoziale und
psychosomatische Folgeschäden auf.

• In Alkoholikerfamilien lässt sich häufig ein sozia-
ler Abstieg feststellen.1

• 54 Prozent der Alkoholpatienten mit Partner haben
eine Familienbeziehung, die über alltagsnotwendige
Abläufe nicht hinausgeht. Die Scheidungsrate ist
bei Alkoholikern überdurchschnittlich hoch.2
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Alkohol und Beruf
• Alkoholkranke leisten beruflich weniger, sie fehlen
vermehrt am Arbeitsplatz und sind häufiger in 
Arbeitsunfälle verwickelt.

• Im Verlauf einer Alkoholkrankheit kommt es bei
den Betroffenen schließlich zum beruflichen und
sozialen Abstieg. Arbeitslosigkeit ist bei Alkohol-
kranken besonders häufig.

Alkohol am Arbeitsplatz3

• 1989 gaben bei einer Befragung 11 Prozent der
Befragten an, täglich am Arbeitsplatz Alkohol zu
trinken.

• Es wird geschätzt, dass 5 Prozent aller Arbeit-
nehmer alkoholkrank und weitere 10 Prozent alko-
holgefährdet sind.4

• Rund 10 bis 30 Prozent aller Arbeitsunfälle wer-
den auf den Konsum von Alkohol am Arbeitsplatz
zurückgeführt.

• Die betriebswirtschaftlichen Schäden pro Alkohol-
kranker werden zwischen 3.300 und 60.000 Mark
pro Jahr geschätzt.

• Das Stanford Research Institute in Kalifornien
hat ermittelt, dass ein durchschnittlicher Alkohol-
kranker nur noch 75 Prozent seiner Arbeitsleistung
erbringt.
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• Obgleich in der Bundesrepublik gesichertes Da-
tenmaterial nicht zur Verfügung steht, kann man
davon ausgehen, dass Alkoholkonsum im Betrieb
hohe Kosten verursacht, unter anderem durch

– Arbeits- und Wegeunfälle,

– qualitative und quantitative Minderleistungen,

– Material- und Maschinenschäden,

– Fehlentscheidungen,

– erhöhte Kurzfehlzeiten und krankheitsbedingte
Fehlzeiten,

– Kosten für Disziplinarmaßnahmen und erhöhte
Betreuungskapazitäten für Personen mit Alkohol-
problemen,

– Aufwendungen für kurz- und längerfristigen
Personalersatz.

Teilnahme am Straßenverkehr
• Kraftfahrer, die alkoholisiert Auto fahren, unter-
schätzen die Wirkung des Alkohols auf die eigene
Leistungsfähigkeit. Ihre Risikobereitschaft steigt,
Sorgfalt und Verantwortungsgefühl lassen nach.

(Siehe Kapitel 4 „Alkohol und Fahrtüchtigkeit“)

• Die Gefährlichkeit eines Kraftfahrers in Bezug auf
Unfälle mit Getöteten und Verletzten ist bei einem
Blutalkoholspiegel von 0,5 Promille doppelt so
hoch, wie die eines nüchternen Fahrers.5

(Siehe Kapitel 4.1 „Blutalkoholkonzentration und
Unfallrisiko“)
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• Für das Jahr 1994 schätzte die Bundesanstalt
für Straßenwesen die Kosten für Personenschä-
den allein durch Alkoholunfälle im Straßenverkehr
auf 4,4 Milliarden DM. Hierin enthalten waren unter
anderem Arbeitsausfall-, Behandlungs-, Rehabili-
tations-, Therapiekosten, Renten- und Versor-
gungsansprüche sowie Hinterbliebenenrente.6

Suizidhandlungen7

• Alkoholiker sind besonders stark selbstmordge-
fährdet. Suizidhandlungen sind bei ihnen 12- bis
75-mal häufiger als bei der Normalbevölkerung.

• Es wird geschätzt, dass 6 bis 21 Prozent aller 
Alkoholiker durch Suizid enden.

Kriminalität
• Die kriminogene Wirkung des Alkohols ist in erster
Linie auf seine enthemmende Wirkung zurückzu-
führen.8

• Die polizeiliche Kriminalstatistik 1998 des
Bundeskriminalamtes besagt, dass bezogen auf
das gesamte Bundesgebiet in 250.743 aller aufge-
klärten Fälle – das sind 7,4 Prozent – bei den Tat-
verdächtigen Alkoholeinfluss bei der Tatbegehung
festgestellt wurde. Jedes vierte (25,3 Prozent) auf-
geklärte Gewaltdelikt wurde von Tatverdächtigen
unter Alkoholeinfluss begangen.
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• Bei folgenden aufgeklärten Straftaten wurde
1998 besonders häufig Alkoholeinfluss festgestellt:
Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Widerstand
gegen die Staatsgewalt, Zechanschlussraub, Tot-
schlag, Beraubung von Taxifahrern, Körperverlet-
zung mit tödlichem Ausgang, Vergewaltigung, 
besonders schwere Fälle der sexuellen Nötigung, 
gefährliche und schwere Körperverletzung sowie
Raubmord.

• Auch Verkehrsdelikte und Verkehrsunfallflucht
gehören zu den strafbaren Handlungen, die häufig
unter akuter Alkoholeinwirkung geschehen. 
Besonders bei schweren Verkehrsunfällen mit 
Todesfolge spielt der Alkoholeinfluss eine erheb-
liche Rolle, häufig bedingt durch überhöhte 
Geschwindigkeit und durch unkoordiniertes 
Reagieren in Gefahrensituationen.9

Volkswirtschaftliche Kosten10

• Es gibt bislang für Deutschland keine Untersu-
chung der volkswirtschaftlichen Kosten, die durch
Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ver-
ursacht werden. 

• Die meisten Schätzungen bewegen sich zwischen
20 und 40 Milliarden Mark pro Jahr. 

• In einem Beitrag der Medical Tribune vom
29.5.1992 kommen die Autoren auf 80 Milliarden
Mark Folgekosten in Deutschland für das Jahr
1990 (Verluste an Arbeitsproduktivität, Arbeits-
unfälle, Behandlungskosten, Verkehrsunfälle,
Kriminalität, vorzeitige Mortalität, Präventions-
ausgaben).
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• Nach einem Bericht der Bundesregierung vom
24.11.1986 werden die direkten Kosten (Krank-
heitsbehandlung) bezüglich der Krankheitsbilder
Alkoholismus, Leberzirrhose und Pankreatitis
(Bauchspeicheldrüsenentzündung) auf jährlich 
1,4 Milliarden Mark geschätzt. Die indirekten 
Kosten (aufgrund vorübergehender oder dauernder
Arbeitsunfähigkeit) sollen 3,2 Milliarden Mark 
betragen. Allein für Krankheits- und Todesfälle
durch Alkoholmissbrauch wird also eine Summe
von annähernd 5 Milliarden Mark angenommen.

1 Feuerlein (1996), S. 64 ff.
2 Seitz; Lieber; Simanowski (1995), S. 13.
3 Für Deutschland gibt es keine umfassenden systematischen und 

empirischen Untersuchungen über die Folgen des Alkoholkonsums 
im Betrieb. Es gibt bislang nur Schätzungen. Die hier genannten
Daten stammen aus: BKK Landesverband NW in Zusammenarbeit mit
dem BKK Bundesverband (1999), S. 8; Mader; DHS (1998), S. 35;
Dietze (1992), S. 17 f.; Rußland; IG Metall (1992).

4 Diese Zahlen gehen zurück auf eine repräsentative Untersuchung 
einer Berliner Arbeitsgruppe an der TU Berlin im Auftrag des BMJFFG
von 1986, siehe hierzu: Rußland; IG Metall (1992), S. 25.

5 Feuerlein (1996), S. 67 f.
6 Warnke, in: Dräger; Pissulla (1997), S. 46.
7 Seitz; Lieber; Simanowski (1995), S. 12.
8 Athen (1997), S. 43.
9 Ebenda S. 43.

10 Lenfers (1993), S. 19 ff.

33

1



1.6 Alkoholkonsum und -miss-
brauch als gesellschaftliches
Phänomen

Alkohol ist ein Genussmittel, das in unserer
Gesellschaft weithin akzeptiert ist. Sein
Konsum und Missbrauch ziehen sich durch
alle gesellschaftlichen Schichten. Bestimmte
Gruppen weisen einen erhöhten Konsum
auf oder sind besonders gefährdet.

Quer durch alle Schichten
• Alkoholkonsum und Alkoholmissbrauch ziehen
sich durch alle Schichten der Bevölkerung. Wäh-
rend Alkoholismus früher vorwiegend in den wirt-
schaftlich benachteiligten Teilen der Gesellschaft
verbreitet war, ist er heute verstärkt auch unter
Selbstständigen, Unternehmern und Freiberuflern
anzutreffen.1

Berufsgruppen
• Angehörige bestimmter Berufsgruppen gelten
traditionell als besonders suchtgefährdet. Dazu
gehören: 

– Berufe, die mit der Produktion und dem Vertrieb
von Alkohol zu tun haben, 

– Bau- und Handwerksberufe, 

– Kontaktberufe, wie beispielsweise im Journa-
lismus oder bei Außendiensttätigkeit.2
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Geschlecht
• Alkoholmissbrauch ist bei Männern weiter ver-
breitet als bei Frauen.

• Frauen sind zunehmend am Alkoholkonsum und
-missbrauch beteiligt: Während ihr Anteil an den
Alkoholabhängigen 1950 acht Prozent betrug, liegt
er heute bei rund 30 Prozent.3

Altersgruppe: junge Menschen
• Die Drogenaffinitätsstudie 19974 gibt Auskunft
über das Alkoholkonsumverhalten junger Menschen
im Alter von 12 bis 25. Danach trinken mindestens
einmal pro Woche

– 26 Prozent der 12- bis 25-Jährigen Bier, 

– 9 Prozent Wein,

– 7 Prozent alkoholhaltige Mixgetränke und

– 5 Prozent Spirituosen.

• Obwohl seit 1973 der Alkoholkonsum bei Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen insgesamt zurück-
gegangen ist, ist der Konsum alkoholischer 
Getränke am Wochenende unverändert weit 
verbreitet. Das bestätigt das vorrangige Konsum-
motiv der Jugendlichen: die dem Alkohol zuge-
schriebene Geselligkeit fördernde Wirkung.5

• Der Alkoholkonsum im Jugend- und teilweise
auch schon im späten Kindesalter hat zentrale
psychische und soziale Funktionen. Bei 12- bis
14-jährigen Jungen stellt der Alkoholkonsum ein
Aufnahmeritual in die Männergesellschaft dar, das
von Erwachsenen wohlwollend gebilligt wird.6

35

1



• Die meisten Jugendlichen haben bis zum Alter
von 14 Jahren Erfahrungen mit Alkohol gesammelt.
Der Alkoholkonsum wird durch Gleichaltrigengrup-
pen bestätigt und gefördert. Motive sind: Bestreben
nach Geselligkeit, Anpassung, und der Wunsch, 
integriert zu sein.7

• Schätzungsweise 2 bis 3 Prozent der männ-
lichen Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren
konsumieren in einem solchen Maße Alkohol, dass
sie gesundheitlich schwer geschädigt sind. Eine
weitere Gruppe von etwa 15 Prozent betreibt 
Alkoholmissbrauch.8

1 Schanz u. a. (1995), S. 11.
2 Ebenda, S. 12.
3 Ebenda, S. 12.
4 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1998), S. 8.
5 Ebenda, S. 16 ff.
6 Hurrelmann/Bründel (1997), S. 43 f.
7 Ebenda, S. 51 f.
8 Ebenda, S. 55.
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2 Alkohol, Fahren 
und Verhaltensmuster

2.1 Trinkgewohnheiten
Trinkgewohnheiten sind kulturell tiefverwurzelt. Sie
prägen das individuelle Trinkverhalten und wirken
sich auf den Konflikt „Trinken und Fahren“ aus.

2.2 Problembewusstsein
Eine der Hauptursachen für Alkohol am Steuer ist
mangelndes Problembewusstsein.

2.3 Trinkverhalten und Einstellungsmuster
Eine breit angelegte, für die Bevölkerung im
Westen und Osten Deutschlands repräsentative
Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen
gibt Aufschluss über den Zusammenhang zwischen
Trinkverhalten und der Einstellung zu Fahren unter
Alkoholeinwirkung.

2.4 Fahren unter Alkoholeinwirkung
Aktuelle Untersuchungen zum Thema „Alkohol
und Straßenverkehr“ vermitteln ein neues Bild der
Gesamtsituation.
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2.5 Alkohol und junge Fahrer
Junge Menschen sind aufgrund ihres Lebensstils
und ungenügender Fahrpraxis deutlich häufiger
der Gefahr alkoholbedingter Unfälle ausgesetzt als
ältere.
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2.1 Trinkgewohnheiten

Trinkgewohnheiten sind kulturell tiefver-
wurzelt. Sie prägen das individuelle Trink-
verhalten und wirken sich auf den Konflikt
„Trinken und Fahren“ aus. 

• Alkoholkonsum ist in Deutschland gesetzlich 
erlaubt und gesellschaftlich gebilligt. Er bringt 
positive, sozial erwünschte Wirkungen mit sich,
wie zum Beispiel erhöhte Kontaktfähigkeit.

• Das Trinkverhalten1 in Deutschland ist durch 
bestimmte Merkmale gekennzeichnet:

– der erste Kontakt mit Alkohol findet bei den mei-
sten bereits in der Kindheit statt;

– Alkoholkonsum unter Jugendlichen ist weit ver-
breitet;

– unter Erwachsenen ist das Trinken in geselliger
Runde selbstverständlich;

– der Alkoholkonsum ist nicht streng an die Mahl-
zeiten gebunden;

– bestimmte Personengruppen haben Trinkge-
wohnheiten entwickelt, die exzessive Züge tragen.

• Besonders bei Familienfeiern, Partys, Vereinsge-
sellschaften und Betriebsausflügen wird exzessi-
ves Trinken durchaus toleriert. Das bedeutet, dass
auch problematische Verhaltensweisen gesell-
schaftlich gestützt werden.
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• Aus den beschriebenen Alkoholkonsumgewohn-
heiten folgt, dass der umsichtige Umgang mit 
Alkohol ein hohes Problembewusstsein voraus-
setzt. Das trifft besonders zu auf die Einstellung
zum Fahren unter Alkoholeinwirkung.

1 Schanz u. a. (1995), S. 18 ff.
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22.2 Problembewusstsein

Eine der Hauptursachen für Alkohol am
Steuer ist mangelndes Problembewusstsein.
Dieses äußert sich unter anderem in der
Unterschätzung der Alkoholwirkung sowie
der Verdrängung und Verharmlosung der
Folgen.

Unterschätzung der Alkoholwirkung
• Viele unterschätzen die Gefahr geringer Alkohol-
mengen und fühlen sich fahrtüchtig.

• Es wird versucht, aufkommende Unsicherheit
durch besonders defensives Fahren zu kompen-
sieren. 

• Häufig fehlen auch Kenntnisse über die Wirkung
von Alkohol. Das geht zum Beispiel hervor aus
einer EMNID-Umfrage1, wonach 11 Prozent der
Befragten meinten, Kaffee, Zigaretten oder eine
Dusche könnten die Wirkung des Alkohols auf die
Fahrtüchtigkeit mindern.

Verharmlosung
• Verstöße ohne Unfallfolgen werden als Kavaliers-
delikt bewertet und verharmlost.

Verdrängung der Folgen
• Obwohl Autofahrer wissen, dass sie sich in eine
Trinksituation begeben, zeigen sie häufig keine 
Bereitschaft, das Auto stehen zu lassen. Sie ver-



drängen die Tatsache, in eine Polizeikontrolle zu
geraten oder in einen Unfall verwickelt zu werden. 

• Die Entscheidung, ob man selber fährt oder
nicht, wird auf einen Zeitpunkt verschoben, zu
dem die Entscheidungsfähigkeit durch Alkohol-
konsum bereits beeinträchtigt ist.

1 EMNID-Institut (1991).
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22.3 Trinkverhalten 
und Einstellungsmuster

Eine breit angelegte, für die Bevölkerung
im Westen und Osten Deutschlands reprä-
sentative Untersuchung gibt Aufschluss
über den Zusammenhang zwischen Trink-
verhalten und der Einstellung zu Fahren
unter Alkoholeinwirkung.1

Konsumhäufigkeit
• In den vergangenen 15 Jahren haben sich die 
Alkoholkonsumgewohnheiten bezogen auf die
Konsumhäufigkeit im Westen Deutschlands nicht
wesentlich verändert. Allenfalls bemerkenswert ist
ein leichter Rückgang bei den Alkoholkonsumen-
ten, die täglich oder fast täglich alkoholische 
Getränke zu sich nehmen.2

• Zwischen Ost und West gibt es 1995 nur noch
geringe Unterschiede in der Häufigkeit des Alkohol-
konsums. Insgesamt haben sich die Alkohol-
konsumgewohnheiten der ostdeutschen an die 
der westdeutsche Bevölkerung angeglichen.3

• Von den Pkw-Fahrern tranken 19954

– 25,8 Prozent im Westen und 24,2 Prozent im
Osten täglich oder fast täglich Alkohol, 

– 19,9 Prozent im Westen und 13,1 Prozent im
Osten drei- bis viermal pro Woche, 

– 31,7 Prozent im Westen sowie im Osten ein- bis
zweimal pro Woche, 
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– 18,7 Prozent im Westen und 24,2 Prozent im
Osten seltener als wöchentlich.

– 5,7 Prozent im Westen und 6,8 Prozent im Osten
waren abstinent.

• Von den Pkw-Fahrerinnen tranken 19955

– 4,2 Prozent im Westen und 4,8 Prozent im Osten
täglich oder fast täglich Alkohol, 

– 10,6 Prozent im Westen und 6,2 Prozent im
Osten drei- bis viermal pro Woche, 

– 28,6 Prozent im Westen und 32,3 Prozent im
Osten ein- bis zweimal pro Woche,

– 48 Prozent im Westen und 49,8 Prozent im
Osten seltener als wöchentlich.

– 8,5 Prozent im Westen und 6,4 Prozent im Osten
waren abstinent.

• 1995 tranken im Westen insgesamt 15 Prozent
der Pkw-Fahrer und -Fahrerinnen täglich oder fast
täglich Alkohol, im Osten waren es 17 Prozent.

• Die Erhebung von 1995 weist ferner darauf hin,
dass besonders bei den jüngeren Pkw-Fahrern
und -Fahrerinnen eine positive Anpassung an die
Alkoholkonsumgewohnheiten im Westen statt-
gefunden hat. Mittlerweile beträgt der Anteil an 
Alkoholabstinenten bei dieser Gruppe in Ost-
deutschland 15 Prozent. Entsprechend liegt bei
den bis zu 24-jährigen Pkw-Fahrern der Anteil an
Personen, die täglich oder fast täglich Alkohol
konsumieren, inzwischen nur noch bei 10 Prozent
gegenüber 24 Prozent im Jahr 1990.6
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Konsummenge und Getränkeart

• Auch in der Wahl der Getränke sind sich West-
und Ostdeutsche ziemlich ähnlich. Bei den kon-
sumierten Mengen an alkoholischen Getränken
wurden folgende Ergebnisse ermittelt:7

– 53 Prozent der Befragten im Westen und 
50 Prozent im Osten konsumieren Bier,

– 45 Prozent im Westen und 44 Prozent im Osten
trinken Wein,

– 24 Prozent im Westen und 30 Prozent im Osten
trinken Spirituosen,

– 18 Prozent im Westen und 17 Prozent im Osten
konsumieren sonstige alkoholische Getränke, wie
zum Beispiel Sekt.

• Zwischen Männern und Frauen gibt es deutliche
Unterschiede: Unter den Biertrinkern sind die
Frauen im Westen nur zu 33 Prozent, die in Ost-
deutschland zu 26 Prozent vertreten, unter den
Weintrinkern dagegen zu 60 Prozent im Westen
und zu 64 Prozent im Osten.

• 1990 wurden im Osten durchweg höhere Alkohol-
mengen konsumiert als im Westen. Besonders
trifft das auf den Spirituosenkonsum zu: Während
in Ostdeutschland bei einer Trinkgelegenheit 
jeder Dritte sechs und mehr Glas Schnaps zu sich
nahm, waren es im Westen nur 7 Prozent der 
Spirituosenkonsumenten.
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Konsummenge alkoholischer Getränke in West
und Ost
(Die Zahlen vor dem Schrägstrich beziehen sich auf die West-
umfrage, die Zahlen nach dem Schrägstrich auf die Ostum-
frage)

Anzahl Bier- Wein- Spirituosen Sonstige
der konsum konsum in 0,02 l- alkohol.
Ein- in 0,2 l- in 0,25 l- Einheiten Getränke
heiten Einheiten Einheiten in % in 0,25 l-

in % in % Einheiten
in %

1 8,8/7,6 34,5/17,9 32,2/10,4 24,0/15,7

2 31,3/27,9 46,2/50,0 34,7/25,8 44,0/43,9

3 12,9/12,9 8,1/17,4 12,3/9,8 16,0/22,9

4 11,3/10,7 7,8/8,5 10,6/18,7 9,2/7,3

5 13,7/13,8 2,6/3,5 2,8/3,6 2,6/5,0

6 5,6/4,9 0,8*/2,8* 7,3*/31,7* 4,2*/5,1*

7–8 6,8/10,4 – – –

9–10 4,6/6,1 – – –

mehr als 10 4,9/5,8 – – –
* 6 und mehr Einheiten

Quelle: Kretschmer-Bäumel (1998), West- und Oststichprobe 1990

Alkoholkonsumententyp8

• Den Umfrageergebnissen sind bezogen auf die
Gesamtbevölkerung sechs Alkoholkonsumenten-
typen zu entnehmen:

– Starke Alkoholkonsumenten

Sie konsumieren mindestens ein- bis zweimal 
wöchentlich alkoholische Getränke und haben we-
nigstens einen Alkoholkonsum von 6,1 Einheiten9.
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– Mäßige Alkoholkonsumenten

Sie trinken entweder mindestens ein- bis zweimal
pro Woche und zwischen 5,51 und 6,50 Einheiten
oder seltener, aber mindestens 6,51 Einheiten.

– Häufig-leichte Alkoholkonsumenten

Sie trinken mindestens ein- bis zweimal pro
Woche und höchstens 4,5 Alkoholeinheiten.

– Selten-leichte Alkoholkonsumenten

Sie trinken ein- bis zweimal im Monat und eine
Menge von bis zu 6,5 Alkoholeinheiten.

– Gelegentliche Alkoholkonsumenten

Sie trinken zu besonderen Anlässen mal ein Glas
oder sie trinken höchstens ein- bis zweimal im
Vierteljahr Alkohol.

– Abstinente

Sie trinken nie alkoholische Getränke.

• Insgesamt trat 1990 bei den Pkw-Fahrern und 
-Fahrerinnen der Typ der „starken“ und „mäßigen“
Alkoholkonsumenten im Osten etwas häufiger auf
als im Westen und stattdessen der Abstinente
etwas seltener.
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Alkoholkonsumententyp bei Pkw-Fahrern 
und -Fahrerinnen in West und Ost
(Die Zahlen vor dem Schrägstrich beziehen sich auf die West-
umfrage, die Zahlen nach dem Schrägstrich auf die Ostum-
frage)

Männer Frauen insgesamt
% % %

stark 18,1/24,5 3,2/6,0 11,7/18,3
mäßig 24,6/25,2 9,8/18,3 18,2/22,9
häufig-leicht 31,2/33,4 28,0/29,7 29,8/32,2
selten-leicht 10,2/6,7 23,7/22,4 16,0/11,9
gelegentlich 10,8/8,3 26,9/18,8 17,8/11,8
abstinent 5,2/1,9 8,4/4,7 6,6/2,9

Quelle: Kretschmer-Bäumel (1998), West- und Oststichprobe 1990

Einstellungsmuster10

• Ob sich ein Kraftfahrer alkoholisiert ans Steuer
setzt oder nicht, hängt wesentlich von seiner
Trinkmoral und seinem Problembewusstsein ab.

• 1995 verurteilten 56 Prozent der ostdeutschen
Bevölkerung exzessiven Alkoholkonsum, dagegen
nur 44 Prozent der westdeutschen.

• Insgesamt ist im Osten Deutschlands ein höheres
Problembewusstsein im Hinblick auf das Fahren
unter Alkoholeinwirkung festzustellen. Es äußert
sich beispielsweise darin, dass dort 80 Prozent der
Pkw-Fahrer die Gefahren sehr hoch einstufen, die
von Alkoholfahrten ausgehen. Im Westen sind es
dagegen nur 70 Prozent.

• Über die Hälfte der ostdeutschen Bevölkerung
würde eine 1,6-Promillefahrt mit Unfallfolgen mit
Gefängnisstrafe ahnden. Im Westen können sich
dazu nur 16 Prozent entschließen.
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• In Ostdeutschland befürworten

– 83 Prozent der Pkw-Fahrer die 0,5-Promillegrenze,

– 69 Prozent sind für 0,0 Promille.

• Bei den Pkw-Fahrern im Westen sprechen sich

– 52 Prozent für weniger als 0,8 Promille aus,
davon

– 29 Prozent für 0,0 Promille.

• Im Hinblick auf das hohe Problembewusstsein
der Ostdeutschen gegenüber Alkoholfahrten ist
der Anteil von 9 Prozent, den Alkoholunfälle an
allen Unfällen mit Personenschaden in den östlichen
Bundesländern haben, im Vergleich zu dem Anteil
von 7,3 Prozent in den alten Bundesländern 
unverhältnismäßig hoch.

• Der Widerspruch zwischen hohem Problem-
bewusstsein und unangemessen vielen Alkohol-
unfällen in Ostdeutschland ist wahrscheinlich auf
eine vergleichsweise kleine Problemgruppe 
männlicher Kraftfahrer zurückzuführen, die dort
maßgeblich das alkoholbedingte Unfallgeschehen
bestimmt. Diese Gruppe unterscheidet sich von
anderen durch 

– liberale Einstellungsmuster (Ablehnung der 0,0-
Promillegrenze), 

– höhere Fahrleistung, 

– höhere aushäusige, mit Alkoholkonsum verknüpfte
Aktivitäten.11



Trink- und Fahrverhalten
• Inwieweit Personen, die getrunken haben, auch
tatsächlich fahren, ist den derzeitigen Untersu-
chungen nicht zu entnehmen. Vieles weist aber
darauf hin, dass diejenigen, die viel trinken, auch
oft mit Alkohol im Verkehr anzutreffen sind.12

1 Die im folgenden genannten Daten und Auswertungen sind Ergebnisse
repräsentativer Befragungen, die 1979/80, 1990 und 1995 im Auftrag
der Bundesanstalt für Straßenwesen durchgeführt wurden, zitiert nach
Kretschmer-Bäumel (1998).

2 Ebenda, S. 27 f.
3 Ebenda, S. 88 f.
4 Ebenda, S. 28.
5 Ebenda, S. 89.
6 Ebenda, S. 123.
7 Ebenda S. 29; die Zahlen beziehen sich auf die Umfrage von 1990.
8 Ebenda, S. 30 f.
9 Siehe Tabelle „Konsummenge alkoholischer Getränke“ in diesem 

Kapitel.
10 Ebenda, S. 123 ff.
11 Ebenda, S. 135.
12 Siehe hierzu: Krüger u. a.: Soziales Umfeld, Alkohol und junge Fahrer

(1998), S. 20 ff.
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2.4 Fahren unter 
Alkoholeinwirkung

Aktuelle Untersuchungen zum Thema 
„Alkohol und Straßenverkehr“ zeigen, 
dass Alkohol am Steuer zunehmend 
abgelehnt wird.

• Zum selben Ergebnis wie die repräsentativen
Umfragen der Bundesanstalt für Straßenwesen1

kommen Untersuchungen des Interdisziplinären
Zentrums für Verkehrswissenschaften an der Uni-
versität Würzburg (IZVW)2: Fahren unter Alkohol-
wirkung wird sowohl in West- als auch in Ost-
deutschland weder bagatellisiert noch als Kava-
liersdelikt bewertet. Es baut sich zunehmend eine
Front gegen eine starke Alkoholisierung auf, Alkohol
am Steuer wird entschieden abgelehnt.

• Die Würzburger Untersuchungen ergeben folgen-
des Bild3:

1. Etwa 5 Prozent der männlichen Bevölkerung
trinken so viel, dass sie regelmäßig vor dem Problem
stehen, Trinken und Fahren trennen zu müssen.
Weitere 10 Prozent stehen häufiger als regelmäßig
vor dieser Frage.

2. Die Rechtstreue der Bevölkerung in Ost und West
ist wesentlich größer als allgemein angenommen
wird. Etwa 5 Prozent aller Fahrten finden unter 
Alkoholeinwirkung statt.
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3. Bei Fahrten mit nachweisbarem Alkoholeinfluss
dominieren Alkoholwerte unter 0,3 Promille.

4. Fahrten unter hoher Alkoholisierung werden viel
zu selten von der Polizei entdeckt.

5. Zwei Gruppen von Alkoholfahrern erweisen sich
als besonders problematisch: die jungen Fahrer
und die Fahrer mit sehr hohen Alkoholkonzentra-
tionen.

1 Kretschmer-Bäumel (1998).
2 Krüger (1995); Krüger, in DHS (1996), S. 104–116.
3 Krüger, in DHS (1996), S. 115.
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2.5 Alkohol und junge Fahrer

Junge Menschen sind aufgrund ihres 
Lebensstils und ungenügender Fahrpraxis
deutlich häufiger der Gefahr alkohol-
bedingter Unfälle ausgesetzt als ältere.

Lebensstil1

• Das Auto ist zu einem festen Bestandteil des All-
tags junger Menschen geworden. Es entscheidet
oft über deren sozialen Status innerhalb ihrer
Gleichaltrigengruppe.

• Ein besonders wichtiger Grund für die hohe 
Unfallverwicklung der Fahranfänger liegt in der
engen Verknüpfung ihres Freizeitverhaltens mit
dem Mobilitätsverhalten:

– Junge Menschen nehmen wesentlich häufiger 
als ältere alkoholische Getränke außerhalb der 
eigenen Wohnung zu sich, vor allem nachts und
an den Wochenenden.

– Junge Fahrer sind stark gehäuft nachts und am
Wochenende unterwegs.

Risikoverhalten
• Obwohl die jungen Verkehrsteilnehmer der späten
neunziger Jahre über ein angemesseneres Sicher-
heitsbewusstsein verfügen als ihre Altersgenossen
der späten achtziger Jahre2, neigt nach wie vor
annähernd jeder dritte 18- bis 34-Jährige dazu,
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– das Auto psychologisch zu missbrauchen (Suche
nach Spannung, Selbstdarstellung, Imponier-
gehabe, Dampfablassen usw.),

– aufgrund häufigen und intensiven Alkoholkonsums
in Trink-Fahr-Konflikte zu geraten.

• Waren Verkehrssicherheitsprobleme junger Fahrer
bisher ausschließlich eine männliche Domäne, so
hat mittlerweile die Verbreitung verkehrssicher-
heitsgefährdender Einstellungen und Verhaltens-
weisen auch unter jungen Frauen zugenommen.3

Erhöhtes Unfallrisiko
• Bereits geringe Alkoholkonzentrationen führen
bei jungen Fahrern und Fahranfängern zu deut-
lichen Steigerungen des Unfallrisikos. Denn ihr
Fahrkönnen ist noch vornehmlich durch kontrollie-
rende Handlungen bestimmt und wenig über Auto-
matismen gesteuert.4

• Junge Leute sind aufgrund ihres Lebensstils viel
häufiger dem Trink-Fahr-Konflikt ausgesetzt als 
ältere. Über 50 Prozent ihrer Trinkepisoden finden
nachts und am Wochenende außerhalb der eigenen
Wohnung statt, setzen also Fahrten voraus.5

• Nächtliche Freizeitunfälle ereignen sich haupt-
sächlich nach dem Besuch von Discos, Kneipen,
privaten Partys und Feten. Für 18- bis 24-Jährige
stehen Unfälle im Zusammenhang mit Disco-Be-
suchen an erster Stelle, für 25- bis 34-Jährige 
Unfälle im Zusammenhang mit Kneipenbesuchen.6

(Siehe Kapitel 3.6 „Unfallzeiten“)



• Die Mehrzahl der nächtlichen Freizeitunfälle 
junger Fahrer und Fahrerinnen wäre ohne den 
Einfluss von Alkohol vermeidbar gewesen. 

• Die Alkoholfahrt ab 0,8 Promille mit einem 
Beifahrer ist statistisch gesehen um das 2,5fache
gefährlicher als die Alleinfahrt.7

1 Quellen: Schulze (1999); Krüger (1995).
2 Zwischen 1989 und 1995 ist die Anzahl der „Disco-Unfälle“ in den

alten Bundesländern absolut um 62 Prozent zurückgegangen, siehe
Schulze (1998), S. 34.

3 Schulze (1999), S. 59.
4 Krüger (1995), S. 155.
5 Ebenda, S.155.
6 Schulze (1998).
7 Krüger u. a. (1998), S. 58 f.
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3 Alkoholunfall

3.1 Grundlegendes zur amtlichen Statistik
Bei der Bewertung der Statistik ist von einer 
Dunkelziffer auszugehen.

3.2 Alkoholunfälle im Überblick
Alkoholunfälle sind seit Ende der siebziger Jahre
beinahe stetig zurückgegangen.

3.3 Unfallschwere
Alkoholunfälle sind besonders schwere Unfälle.

3.4 Unfalltyp und Ortslage
Kontrollverlust über das Fahrzeug ist Ursache für
viele Alkoholunfälle. Die meisten ereignen sich
innerhalb von Ortschaften.

3.5 Unfallbeteiligung
Die Mehrzahl der Alkoholtäter ist relativ jung.
Frauen fallen wesentlich seltener durch Trunken-
heit am Steuer auf.

3.6 Unfallzeiten
Nach wie vor ereignen sich Alkoholunfälle vorwie-
gend am Wochenende und nachts.
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3.7 Verteilung nach Bundesländern
1998 blieben in fast allen Bundesländern die Anteile
der Alkoholunfälle mit Personenschaden unter 
10 Prozent.
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3.1 Grundlegendes zur amtlichen
Statistik1

Alkoholeinfluss wird von der Polizei ab
einem Blutalkoholgehalt von 0,3 Promille
angenommen. Bei der Bewertung der Sta-
tistik ist von einer Dunkelziffer auszugehen.

Alkoholunfälle ab 0,3 Promille
• In der amtlichen Statistik der Bundesrepublik
Deutschland sind solche Unfälle als Alkoholunfälle
definiert, bei denen mindestens einer der Unfall-
beteiligten unter Alkoholeinfluss gestanden hat.

• Die Polizei kann bereits Verkehrsteilnehmer mit
einem Blutalkoholgehalt von mindestens 0,3 Pro-
mille als alkoholbeeinflusst einstufen, wenn sie im
Straßenverkehr auffällig geworden sind.

(Siehe Kapitel 6 „Recht“)

Dunkelziffer
• Bei der Bewertung der erhobenen Daten über 
Alkoholunfälle wird von einer Dunkelziffer ausge-
gangen, denn

– nicht bei jedem Unfallbeteiligten kann festgestellt
werden, ob er unter Alkoholeinfluss gestanden hat;

– unter unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmern, die
auch nicht nachträglich ermittelt werden konnten,
ist vermutlich ein überdurchschnittlich hoher Anteil
alkoholisiert gewesen;
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– Unfälle, bei denen außer dem möglicherweise 
alkoholisierten Fahrer niemand beteiligt war (Allein-
unfälle), werden häufig nicht der Polizei gemeldet.

1 Statistisches Bundesamt (1999): Alkoholunfälle im Straßenverkehr 
1998, S. 3.
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3.2 Alkoholunfälle im Überblick1

Seit Beginn der Erfassung der Alkohol-
unfälle im Straßenverkehr in den siebziger
Jahren sind die Unfälle mit Personen-
schaden mehr oder weniger stetig zurück-
gegangen.

Tendenz fallend
• Alkoholunfälle in der Bundesrepublik Deutschland
werden seit 1975 erfasst.

• Die Zeitreihen zeigen, dass die Alkoholunfälle
1977 mit 54.068 Unfällen mit Personenschaden
einen Höchststand erreicht hatten. Seither sind sie
beinahe kontinuierlich zurückgegangen, wobei
1998 mit 28.736 Alkoholunfällen mit Personen-
schaden ein neuer Tiefstand erreicht wurde.

• 1998 wurden insgesamt 2.257.649 Straßen-
verkehrsunfälle polizeilich erfasst, darunter 71.381 
Alkoholunfälle mit Sach- und Personenschaden.
Damit hatten Alkoholunfälle 1998 einen Anteil von
3,2 Prozent am Gesamtunfallgeschehen (früheres
Bundesgebiet 3,1 Prozent, neue Länder und Berlin-
Ost 3,5 Prozent).

• Während die Gesamtunfallzahl gegenüber dem
Vorjahr um 1,1 Prozent zunahm, sind die Alkohol-
unfälle 1998 gegenüber 1997 um 12,8 Prozent 
zurückgegangen (früheres Bundesgebiet minus
9,6 Prozent, neue Länder und Berlin-Ost minus
20,7 Prozent).
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• 1998 betrug der Anteil der Alkoholunfälle mit
Personenschaden an allen Unfällen mit Personen-
schaden 7,6 Prozent. Gegenüber 1990 bedeutet
das einen Rückgang von mehr als 2 Prozent.

• Der Anteil, den Alkoholunfälle an allen Unfällen
mit Personenschaden haben, betrug 1998 im 
früheren Bundesgebiet 7,3 Prozent, in den neuen
Ländern und Berlin-Ost 9,0 Prozent.

Unfallursache Alkohol2

• Alkoholeinfluss steht mit einem Anteil von 3,7
Prozent aller unfallbeteiligten Pkw-Fahrer in der
Reihe der wichtigsten Unfallursachen an fünfter
Stelle.

Unfallursache Anteil aller unfallbeteiligter
Pkw-Fahrer in %

Nichtangepasste Geschwindigkeit 14 %

Vorfahrtsfehler 11 %

Ungenügender Sicherheitsabstand 8,6 %

Fehler beim 
Abbiegen 5,6 %

Alkoholeinfluss 3,7 %

Quelle: Statistisches Bundesamt (1999)
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Besonderheiten von Alkoholunfällen
• Soweit es sich aus der Straßenverkehrsunfall-
statistik ablesen lässt, ist der Alkoholunfall mit
Personenschaden

– überdurchschnittlich schwer,

– im Wesentlichen ein Nachtunfall,

– vorwiegend ein Wochenendunfall,

– hauptsächlich von Männern verursacht,

– überproportional häufig ein Unfall junger 
Verkehrsteilnehmer.

Alkoholunfälle in Deutschland 1975 bis 1998
Jahr Unfälle mit Getötete* Polizeilich erfasste

Personen- Alkoholunfälle
schaden insgesamt

1975 51.593 3.641 –

1977 54.068 3.793 –

1980 53.021 3.290 –

1985 39.156 1.978 –

1990 38.511 1.940 –

1995 36.966 1.716 91.897

1996 34.468 1.472 87.710

1997 32.884 1.447 81.891

1998 28.736 1.114 71.381
* Bis 1977 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR innerhalb von 72 Stunden an
den Unfallfolgen Gestorbene, ab 1978 innerhalb 30 Tagen Gestorbene.

Quelle: Statistisches Bundesamt (1999)

1 Statistisches Bundesamt (1999): Alkoholunfälle im Straßenverkehr 1998.
2 Statistisches Bundesamt (1999): Verkehr, Fachserie 8, Reihe 7, 

Verkehrsunfälle 1998, S. 42.
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3.3 Unfallschwere1

Der Anteil der Alkoholunfälle an allen 
Unfällen mit Personenschaden beträgt 
7,6 Prozent, der Anteil der Alkoholunfälle
an allen tödlichen Unfällen 14,3 Prozent.
Alkoholunfälle sind besonders schwere
Unfälle.

Besonders schwere Unfälle
• 1998 betrug der Anteil der Alkoholunfälle an
allen Unfällen mit Personenschaden 7,6 Prozent.
Dabei verunglückten 38.483 Personen. 37.369
wurden verletzt und 1.114 getötet. Der Anteil der
Alkoholunfälle an allen tödlichen Unfällen betrug
14,3 Prozent.

• Verglichen mit der Gesamtzahl der Unfälle mit
Personenschaden sind Alkoholunfälle besonders
schwere Unfälle:

– 1998 kamen auf 1000 Unfälle mit Personen-
schaden 21 Getötete und 289 Schwerverletzte.

– Bei Alkoholunfällen mit Personenschaden kamen
auf 1000 Unfälle 39 Getötete und 440 Schwer-
verletzte.
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Alkoholunfälle und dabei Verunglückte 
1995 bis 19982 (Anteil an allen Unfällen in Prozent)

Jahr Unfälle Dabei Dabei Dabei Dabei Schwer-
mit Verun- Verun- Verun- Verun- wiegende
Perso- glückte glückte glückte glückte Unfälle
nenscha- mit Sach-
den insge- Ge- Schwer- Leicht- schaden2

samt tötete1 verletzte verletzte

1995 9,5 9,8 18,2 14,9 8,0 16,8
1996 9,2 9,4 16,8 14,3 7,8 16,7
1997 8,6 8,8 16,9 13,3 7,3 16,2
1998 7,6 7,6 14,3 11,6 6,4 14,3

1) Innerhalb 30 Tagen Gestorbene
2) Ab 1995 Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit (Bußgeld) und min-

destens ein Kfz musste abgeschleppt werden

1 Statistisches Bundesamt (1999): Alkoholunfälle im Straßenverkehr
1998.

2 Ebenda, S. 111.
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3.4 Unfalltyp und Ortslage1

Fast die Hälfte aller Alkoholunfälle wird
verursacht durch den Kontrollverlust des
Fahrers über sein Fahrzeug. Die meisten
Alkoholunfälle ereignen sich innerhalb von
Ortschaften.

Fahrunfall
• Fahrunfälle sind Unfälle, die ausgelöst werden
durch den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug,
beispielsweise wegen nichtangepasster 
Geschwindigkeit. Diese Unfälle werden nicht von 
anderen Verkehrsteilnehmern verursacht, aber es
kann im Verlauf eines Fahrunfalls zum Zusammen-
stoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kommen.

• 1998 ereigneten sich von allen Alkoholunfällen
mit Personenschaden 12.951 Fahrunfälle. Der 
Anteil dieses Unfalltyps liegt mit 45 Prozent deutlich
über dem Anteil der Fahrunfälle an allen Unfällen
mit Personenschaden (20 Prozent).

Abbiege-, Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle
• Der Anteil der Abbiege-, Einbiegen-/Kreuzen-
Unfälle an allen Alkoholunfällen mit Personenscha-
den war wesentlich geringer (13,7 Prozent) als im
Gesamtdurchschnitt der Unfälle mit Personen-
schaden (34,3 Prozent). Das mag darauf hinwei-
sen, dass alkoholisierte Verkehrsteilnehmer an 
Gefahrstellen besonders vorsichtig sind, sich aber
ansonsten überschätzen.



Ortslage
• 1998 ereigneten sich 60,6 Prozent der Alkohol-
unfälle mit Personenschaden innerhalb von Ort-
schaften, 34,9 Prozent wurden außerorts (ohne
Autobahn) gezählt und 4,5 Prozent auf Autobahnen.

1 Statistisches Bundesamt (1999): Alkoholunfälle im Straßenverkehr
1998.
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3.5 Unfallbeteiligung1

Die Mehrzahl der Alkoholtäter ist relativ
jung. Frauen fallen wesentlich seltener
durch Trunkenheit am Steuer auf. 1998
waren von allen Alkoholunfällen die Führer
von Pkw am häufigsten vertreten. Umge-
rechnet auf die Gesamtzahl der Unfälle mit
Personenschaden ergibt sich jedoch ein
anderes Bild.

Altersgruppen
• Die Mehrzahl der Alkoholtäter ist relativ jung. 

– 1998 waren 6.602 junge Männer und Frauen im
Alter von 18 bis 25 Jahren an Alkoholunfällen mit
Personenschaden beteiligt. Das sind 22,6 Prozent
aller an Alkoholunfällen Beteiligten.

– Noch höher ist der Anteil bei den 25- bis 35-Jäh-
rigen. 8.338 junge Männer und Frauen waren an 
Alkoholunfällen mit Personenschaden beteiligt.
Das sind 28,6 Prozent aller an Alkoholunfällen 
Beteiligten.

– 1998 waren also über die Hälfte (51,2 Prozent) der
an Unfällen mit Personenschaden Beteiligten, die
unter Alkoholeinfluss standen, 18 bis 35 Jahre alt.

• Unter den Verkehrsteilnehmern, die keine Fahr-
erlaubnis benötigen und 25 bis 45 Jahre alt sind,
war mit 1.234 Fußgängern und 2.184 Radfahrern
der Anteil der alkoholisierten Verkehrsteilnehmer
1998 besonders hoch. Das sind 11,7 Prozent aller
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bei Unfällen mit Personenschaden Beteiligten
unter Alkoholeinfluss.

Geschlecht
• Frauen fallen wesentlich seltener durch Trunken-
heit am Steuer auf: Für 1998 nennt die Statistik
2.784 Frauen, die unter Alkoholeinfluss an Unfällen
mit Personenschaden beteiligt waren. Das sind 9,5
Prozent aller alkoholisierten Unfallbeteiligten. Im
Vergleich: Fast ein Drittel (29,4 Prozent) der Betei-
ligten an allen Unfällen mit Personenschaden sind
Frauen.

• 26.281 Männer waren 1998 unter Alkoholeinfluss
an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. 

Art der Verkehrsbeteiligung
• 1998 waren von allen alkoholisierten Beteiligten
(insgesamt: 29.166) bei Unfällen mit Personen-
schaden

– die Führer von Pkw mit 18.559 Fahrern am häu-
figsten vertreten, gefolgt von

– 4.216 Radfahrern,

– 2.991 Führern von motorisierten Zweirädern sowie

– 2.573 Fußgängern.

– Güterkraftfahrzeuge (665) und übrige Kfz (59) fal-
len in diesem Zusammenhang kaum ins Gewicht.

• Umgerechnet auf die Gesamtzahl der Unfälle mit
Personenschaden ergibt sich jedoch ein anderes
Bild:



– Auf 42.108 Fußgänger kamen 2.573 alkoholi-
sierte,

– auf 73 825 Fahrradfahrer 4.216 unter Alkoholein-
fluss,

– auf 57.809 Führer von motorisierten Zweirädern
2.991 alkoholisierte,

– auf 503.402 Pkw-Fahrer 18.559, die unter Alkohol-
einfluss standen.

• Von je 1.000 Beteiligten bei Unfällen mit Perso-
nenschaden insgesamt waren demnach alkoholi-
siert:

– 61 Fußgänger

– 57 Radfahrer

– 52 Führer von motorisierten Zweirädern

– 37 Pkw-Fahrer

– 33 Führer von Güterkraftfahrzeugen und übrigen
Kfz.

1 Statistisches Bundesamt (1999): Alkoholunfälle im Straßenverkehr
1998.
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3.6 Unfallzeiten1

Nach wie vor ereignen sich Alkoholunfälle
vorwiegend am Wochenende und nachts.
Zwei Drittel der Alkoholunfälle finden statt,
wenn es dunkel ist.

Wochentage
• 1998 ereigneten sich die meisten Alkoholunfälle
mit Personenschaden am Samstag (22,2 Prozent)
und am Sonntag (20,5 Prozent). An dritter Stelle
folgte der Freitag (15,8 Prozent).

• Über die Hälfte der Alkoholunfälle mit Personen-
schaden (58,5 Prozent) fielen demnach auf das
Wochenende (Freitag bis Sonntag).

Tageszeit
• 1998 kam es zwischen 18 Uhr abends und 4 Uhr
morgens zu 18.832 Alkoholunfällen mit Personen-
schaden. Das waren 65,5 Prozent der über den
ganzen Tag verteilten Alkoholunfälle. In derselben
Zeit ereigneten sich nur 27,3 Prozent aller Unfälle
mit Personenschaden.

• 1998 fanden zwischen Mitternacht und 4 Uhr
morgens 16.510 Unfälle mit Personenschaden
statt. Dabei war bei 6.661 Unfällen Alkohol im
Spiel, also bei 40,4 Prozent aller Unfälle mit Perso-
nenschaden.
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• 1998 ereigneten sich zwei Drittel (67,4 Prozent)
der Alkoholunfälle mit Personenschaden bei Däm-
merung und Dunkelheit. Die dabei Verunglückten
machen etwa den gleichen Anteil an der Gesamt-
heit aller Verunglückten bei Unfällen mit Personen-
schäden aus (68,1 Prozent).

1 Statistisches Bundesamt (1999): Alkoholunfälle im Straßenverkehr
1998.



3.7 Verteilung nach 
Bundesländern1

1998 blieben in fast allen Bundesländern
die Anteile der Alkoholunfälle mit Personen-
schaden unter 10 Prozent. In den Neuen
Ländern und Berlin-Ost sank die Zahl der
Alkoholunfälle seit 1995 kontinuierlich.

Alkoholunfälle mit Personenschaden
• Die niedrigsten Anteile der Alkoholunfälle mit
Personenschaden an allen Unfällen mit Personen-
schaden wurden in folgenden Bundesländern er-
mittelt:

– Berlin (5,8 %)

– Hamburg (5,9 %)

– Nordrhein-Westfalen (6,2 %)

– Bremen (6,3 %)

– Bayern (6,8 %)

– Niedersachsen (7,1 %)

• In folgenden Ländern blieb der Anteil der Alko-
holunfälle mit Personenschaden unter 10 Prozent:

– Schleswig-Holstein (8,2 %)

– Rheinland-Pfalz (8,3 %)

– Thüringen und Baden-Württemberg (8,7 %)

– Sachsen (8,8 %)

– Hessen (9,1 %)
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– Saarland (9,2 %)

– Brandenburg (9,3 %)

– Sachsen-Anhalt (9,4 %)

• Mecklenburg-Vorpommern wies mit 10,3 Prozent
mit Abstand den höchsten Anteil der Alkoholun-
fälle mit Personenschaden auf.

Getötete
• Der Anteil der Personen, die bei Alkoholunfällen
umkamen, betrug 1998 mit 1.114 Getöteten für die
gesamte Bundesrepublik 14,3 Prozent (Früheres
Bundesgebiet 14,5 Prozent, Neue Länder und Ber-
lin-Ost 13,7 Prozent). 

Dabei lagen

– Sachsen-Anhalt (11,4 %),

– Thüringen (11,8 %),

– Nordrhein-Westfalen (12,5 %),

– Niedersachsen (12,9 %),

– Sachsen (13,0 %),

– Brandenburg (13,7 %),

– Saarland (14,1 %) und

– Bayern (14,2 %) 

unter dem Bundesdurchschnitt. 

• Überdurchschnittlich hoch war der Anteil der 
Getöteten in

– Rheinland Pfalz (14,8 %),

– Baden-Württemberg (15,6 %),

– Hessen (16,9 %),
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– Mecklenburg-Vorpommern (18,1 %),

– Bremen (18,2 %),

– Berlin und Schleswig-Holstein (18,8 %),

– Hamburg (28,6 %).

• 1995 wurden in den Neuen Ländern und Berlin-
Ost 29.645 Alkoholunfälle erfasst. Darunter waren
10.793 Unfälle mit Personenschaden und 15.240
Verunglückte. Seither sank die Zahl der Alkoholun-
fälle kontinuierlich. Sie erreichte 1998 einen neuen
Tiefstand mit 18.877 polizeilich erfassten Alkohol-
unfällen (minus 20,7 Prozent gegenüber 1997).
Darunter waren 6.750 Unfälle mit Personenscha-
den und 9.092 Verunglückte. Die Zahl der Getöte-
ten nahm gegenüber 1997 um 29,4 Prozent ab.
Mit 298 Getöteten wurde 1998 beinahe der Stand
von 1989 (277 Getötete) erreicht.

(Zum Vergleich mit der Unfallentwicklung im frühe-
ren Bundesgebiet siehe Kapitel 3.2 „Alkoholunfälle
im Überblick“)

1 Statistisches Bundesamt (1999): Alkoholunfälle im Straßenverkehr
1998.
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4 Alkohol und Fahrtüchtigkeit

4.1 Blutalkoholkonzentration und Unfallrisiko
Alkoholkonsum kann sich auf die Fahrtüchtigkeit
äußerst negativ auswirken.

4.2 Wirkungen auf die sinnesphysiologische
Leistungsfähigkeit
Die körperlichen Beeinträchtigungen durch Alkohol
sind äußerst vielfältig.

4.2.1 Sehvermögen
Bereits eine geringe Alkoholisierung kann das
Sehvermögen beeinträchtigen.

4.2.2 Gleichgewichtssinn
Schon geringe Mengen Alkohol können den
Gleichgewichtssinn stören.

4.2.3 Reaktion und Aufmerksamkeit
Bereits bei niedrigen Blutalkoholkonzentrationen
verändert sich das Reaktionsverhalten.

4.3 Wirkungen auf die psychische Verfassung
Alkohol beeinflusst und verändert die psychische
Verfassung.

4.4 Typische Fahrfehler
Alkoholisierte Fahrzeugführer machen typische
Fahrfehler.



4.5 Restalkohol
Restalkohol ist eine häufige Ursache von Unfällen.

4.6 Alkoholverträglichkeit
Die Alkoholverträglichkeit ist bei jedem einzelnen
Menschen unterschiedlich.

4.7 Alkohol und Medikamente
Die Verminderung der Fahrtüchtigkeit durch Medi-
kamente entspricht durchschnittlich einer BAK von
0,3 bis 0,4 Promille.
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4.1 Blutalkoholkonzentration und
Unfallrisiko

Alkoholkonsum kann sich auf die Fahr-
tüchtigkeit äußerst negativ auswirken. Die
Gefahrschwelle liegt bereits bei 0,2 bis 0,3
Promille. Der Gesetzgeber hat den Gefah-
rengrenzwert auf 0,5 Promille festgelegt.
Bei 1,1 Promille liegt der Grenzwert für die
absolute Fahrunsicherheit. Der Grad der
Alkoholisierung beinflusst wesentlich die
Häufigkeit von Verkehrsunfällen.

Grenzwerte
• Die Auswirkungen von Alkohol sind individuell
sehr unterschiedlich und lassen eine eindeutige
Zuordnung ganz bestimmter Wirkungen zu ganz
bestimmten Promillezahlen nicht zu.1

• Wie sich Alkoholkonsum auf den einzelnen Men-
schen auswirkt, hängt unter anderem ab von der
Höhe der Blutalkoholkonzentration, der Trinkzeit,
dem Körpergewicht, der Magenfüllung der körper-
lichen Konstitution und Verfassung.

• Unabhängig von bestimmten Promillewerten
steht fest, dass Alkohol schwere Beeinträchtigun-
gen nach sich zieht, die bereits in einem sehr frühen
Trinkstadium einsetzen und sich in zunehmendem
Maße verstärken. Folgende Zuordnungen geben
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Anhaltspunkte für den Zusammenhang zwischen
dem Grad der Alkoholisierung und dem Leistungs-
vermögen2:

– Ab 0,2 bis 0,3 Promille kann die Leistung beein-
trächtigt sein.

– Ab 0,6 bis 0,7 Promille ist die Leistung bei der
Mehrheit aller Menschen erheblich beeinträchtigt.
Deshalb hat der Gesetzgeber den Gefahrengrenz-
wert seit August 1998 auf 0,5 Promille festgelegt
und ahndet Zuwiderhandlungen als Ordnungswid-
rigkeit.

(Siehe Kapitel 6 „Recht“)

– Ab 1,0 bis 1,1 Promille gibt es unter allen denk-
bar möglichen Bedingungen keinen Menschen, bei
dem nicht irgendwelche relevanten Störungen auf-
treten.3 Bei 1,1 Promille liegt im Sinne der Recht-
sprechung der Beweisgrenzwert für die absolute
Fahrunsicherheit. Ab diesem Grenzwert wird 
unwiderleglich vermutet, dass der Fahrer nicht in
der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen, selbst
wenn keine sonstigen Ausfallerscheinungen aufge-
treten sind.

(Siehe Kapitel 6 „Recht“)
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Alkohol und Unfallrisiko 19644

• 1962/63 wurde an der University of Indiana in
Grand Rapids, Michigan (USA) eine großangelegte
Feldstudie über die Rolle des Alkohols im
Straßenverkehr durchgeführt. Mehr als 8.000 Fahrer
wurden kontrolliert. Die repräsentative Studie lie-
ferte aufschlussreiche Ergebnisse über den Zu-
sammenhang von Blutalkoholkonzentration und
Unfallrisiko:

– Bei Blutalkoholkonzentrationen über 0,4 Promille
steigt die Unfallhäufigkeit. 

– Die Wahrscheinlichkeit in einen Unfall verwickelt
zu werden, steigt ab 0,8 Promille rapide an und ist
bei 1,5 Promille gegenüber 0,0 Promille extrem
hoch (mehr als 25-mal höher).

– Kraftfahrer mit einer Blutalkoholkonzentration
von mehr als 0,8 Promille haben häufiger Unfälle,
an denen nur ihr Fahrzeug beteiligt ist. Ihre Unfälle
sind meistens schwerer und folgenreicher als die
nüchterner Fahrer. Sie sind etwa zweimal so häufig
in schwere Unfälle verwickelt.

Alkohol und Unfallrisiko 19945

• Eine Studie des Interdisziplinären Zentrums für
Verkehrswissenschaften an der Universität Würz-
burg von 1994 bestätigt die Ergebnisse der Grand
Rapids Studie von 1964 (siehe oben) weitgehend:

– Blutalkoholkonzentrationen ab 0,6 Promille erhö-
hen das Unfallrisiko. Mit steigender Blutalkohol-
konzentration nimmt das Risiko exponentiell zu.



– Bei Alkoholkonzentrationen zwischen 0,6 und
1,6 Promille ist das Unfallrisiko gegenüber 1964
aufgrund zunehmender Komplexität des Straßen-
verkehrs höher geworden.

1 Meyer-Gramcko (1991), S. 250.
2 In der einschlägigen Literatur wird häufig auf diesen Zusammenhang

eingegangen. Allerdings gibt es keine allgemeingültigen Grenzwerte,
abgesehen von denen, die die Rechtsprechung festlegt. Hier wird im
Wesentlichen Bezug genommen auf: Becker (1999), S. 48; Seitz; 
Lieber; Simanowski (1995), S. 558; Meyer-Gramcko (1991), S. 247 ff.

3 Meyer-Gramcko (1991), S. 250.
4 R. F. Borkenstein u. a (1964), in: Blutalkohol, Vol. 11/1974, S. 6 f. 

und 16.
5 Krüger (1995), S. 80 ff.
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4.2 Wirkungen auf die 
sinnesphysiologische 
Leistungsfähigkeit

Die körperlichen Beeinträchtigungen durch
Alkohol sind äußerst vielfältig. Von beson-
derer Bedeutung ist die Wirkung auf das
Gehirn und die damit verbundene sinnes-
physiologische Leistungsfähigkeit.

• Die Hirnrinde steuert alle Körperbewegungen.
Hier liegen das Seh- und das Gefühlszentrum
sowie das Assoziationszentrum, welches Denken,
Gedächtnis, Wille, Bewusstsein und Sprache 
steuert. Nach Alkoholkonsum ist die Alkoholkon-
zentration in der Hirnrinde am größten. In diesem
Teil des Gehirns treten folglich die entscheiden-
den, alkoholbedingten Leistungsstörungen auf.

• Alkohol lähmt die Nervenzellen und behindert
damit die Übermittlung von Informationen. 

• Die Verknüpfungen zwischen den Zellen basieren
auf einem komplexen System von Abhängigkeiten.
Wird dieses System durch Alkoholeinfluss gestört,
kann es zu gravierenden Fehlsteuerungen kommen.

• Die Schädigungen physischer und psychischer
Art können nicht getrennt betrachtet werden. Es
werden nicht nur einzelne Abschnitte geschädigt,
sondern der gesamte Organismus. Vermindertes
Sehvermögen kann nicht durch besondere Auf-
merksamkeit ausgeglichen werden.
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(Diese Grafik basiert auf dem Text von Meyer-Gramcko (1991) S. 249.)
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4.2.1 Sehvermögen1

Bereits bei geringer Alkoholisierung treten
vielseitige Beeinträchtigungen des Sehap-
parates auf. Da über das optische System
90 Prozent der für den Verkehrsteilnehmer
wichtigen Informationen aufgenommen
werden, wirken sich Störungen besonders
nachteilig aus.

Doppelsehen
• Eine Variante des Fehlsehens durch Alkohol ent-
steht durch die Erschlaffung der Augenmuskulatur:
das sogenannte Doppelsehen. Folge ist die Einbuße
der räumlichen Wahrnehmung.

• Ist die räumliche Wahrnehmung beeinträchtigt,
so ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das
Führen eines Kraftfahrzeugs verloren: die richtige
Einschätzung von Abständen und Geschwindig-
keiten.

Tunnelblick
• Das Gesichtsfeld (der Winkel, den das ruhende
Auge erfasst) beträgt im Normalfall 180 Grad, das
Blickfeld (der Winkel, den das bewegte Auge ohne
Kopfdrehung erfasst) sogar 220 Grad.

• Durch Alkoholeinfluss tritt eine starke Einschrän-
kung von Gesichts- und Blickfeld ein. Das heißt,
man sieht auf einen Blick nur noch einen Bruchteil
dessen, was man nüchtern sehen würde und ver-

85

4



liert dadurch wichtige Informationen. Man sieht
wie durch eine Röhre (Tunnelblick).

Verzögerte Hell-Dunkel-Anpassung
• Die Fähigkeit zur Anpassung an Dämmerung und
Dunkelheit wird herabgesetzt. Es kommt zu erhöh-
ter Blendempfindlichkeit und zur Verzögerung der
Hellanpassung (wenn zum Beispiel nachts ein an-
deres Fahrzeug entgegenkommt). Das hängt damit
zusammen, dass Weitung und Verengung der Pu-
pillen stark verlangsamt ablaufen und damit der
Lichteinfall auf die Netzhaut nicht mehr im not-
wendigen Maß korrigiert werden kann. 

Rotlichtschwäche
• Zu der beeinträchtigten Hell-Dunkel-Anpassung
kommt schließlich noch die sogenannte Rotlicht-
schwäche. Das bedeutet, dass ein alkoholisierter
Fahrer Farben nicht mehr richtig erkennen kann.
Rote Ampeln oder die Bremsleuchten des Vorder-
mannes werden unter Umständen nicht mehr
wahrgenommen.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf folgende Quellen:
DVR (1998): Alkohol und Straßenverkehr; 

Meyer-Gramcko (1991), S. 249.
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4.2.2 Gleichgewichtssinn

Bereits geringe Mengen Alkohol können
den Gleichgewichtssinn und die damit ver-
bundene Koordinationsfähigkeit stören.
Besonders betroffen ist die Feinmotorik.
Im Extremfall kann es zum völligen Kon-
trollverlust über die Bewegungsabläufe
kommen.

• Das Körpergleichgewicht ist eine komplizierte
koordinative Leistung, die vom Gleichgewichtsor-
gan im Ohr und dem Gleichgewichtssinn im Ge-
hirn gesteuert wird.

• Ein Vorgang, für den das Gleichgewichtsorgan
im Ohr verantwortlich ist, ist die Fähigkeit des
Auges, einen Punkt auch bei bewegtem Körper
oder Kopf zu fixieren (Nachführmechanismus).

• Der Nachführmechanismus läuft unter Alkohol-
wirkung verzögert ab. Das fixierte Objekt erscheint
dann für den Betrachter kurzzeitig an einer Stelle,
an der es sich gar nicht befindet. Fehlreaktionen
können die Folge sein.

87

4



4.2.3 Reaktion und 
Aufmerksamkeit

Schon bei niedrigen Blutalkoholkonzentra-
tionen steigen die Reaktionszeiten und
nimmt die Reaktionssicherheit ab.

Reaktionsvermögen
• Alkoholkonsum verlängert die Reaktionszeit. Die
Reaktionen werden abrupt und ungenau. Der alko-
holisierte Fahrer ist Überraschungssituationen
nicht mehr gewachsen.1

• Bei mehr als einem Promille Blutalkoholkonzen-
tration ist die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich
vermindert. Die Geschwindigkeit des Sprachflus-
ses und die Assoziationsfähigkeit sind verlang-
samt.2

Aufmerksamkeit
• Ab 0,3 Promille Blutalkoholkonzentration nimmt
die Aufmerksamkeit nachweisbar ab. Besonders
wenn verschiedene Aufgaben gleichzeitig geleistet
werden müssen, erhöht sich die Fehlerquote bzw.
verlängert sich die Zeit, die zur Lösung der Auf-
gabe beansprucht wird.3

Ermüdung
• Durch Alkohol wird der normale Schlafrhythmus
erheblich beeinträchtigt: der Traumschlaf (REM-
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Schlaf-Stadium) wird unterdrückt.4 REM- und Tief-
schlafphasen sind unter Alkoholwirkung kürzer.
Die Folge können Ermüdungserscheinungen sein,
die sich auf die Aufmerksamkeit und das Reak-
tionsvermögen negativ auswirken.

1 Becker (1999), S. 47.
2 Feuerlein (1996), S. 27.
3 BKK Landesverband NW in Zusammenarbeit mit dem BKK Bundes-

verband (1999), S. 8.
4 Feuerlein (1996), S. 27.
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4.3 Wirkungen auf die psychische
Verfassung1

Alkoholbedingte Störungen betreffen
immer die Gesamtpersönlichkeit. Die 
Beeinträchtigung der Sinnesleistungen und
damit verbundene Fehlverhaltensweisen
sind gekoppelt mit Selbstüberschätzung,
erhöhter Risikobereitschaft, Enthemmung
und Kontrollverlust.

Selbstüberschätzung
• Die Wirkung des Alkohols auf die eigene Lei-
stungsfähigkeit wird unterschätzt. Die Fähigkeit
zur Selbstkritik ist gemindert. Die Folgen sind oft
deswegen katastrophal, weil das subjektive Gefühl
gesteigerter Leistungsfähigkeit verbunden ist mit
einer tatsächlichen (objektiven) Leistungsein-
schränkung.2

Risikobereitschaft
• Bereits 0,5 Promille bewirken eine deutliche Er-
höhung der Risikobereitschaft. Damit verbunden
ist eine Steigerung des Bewegungsdrangs, des
Leichtsinns, der Sorglosigkeit und Leichtfertigkeit.
Verantwortungsgefühl und Sorgfalt lassen nach.



Enthemmung und Kontrollverlust
• Gerade geringe Mengen Alkohol bewirken eine
gesteigerte motorische Aktivität, die einhergeht mit
einer Minderung der hemmenden und kontrollie-
renden Funktionen.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf folgende Quellen: Ger-
chow (1984), Feuerlein (1996), Becker (1999).

2 Seitz/Lieber/Simanowski (1995), S.  558.
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4.4 Typische Fahrfehler1

Alkoholisierte Fahrzeugführer machen ty-
pische Fahrfehler. Gefährlich sind vor allem
Fehlverhaltensweisen wie beispielsweise
überhöhte Geschwindigkeit, Fahren in
Schlangenlinien, riskantes Überholen.

• Fahrzeuge werden zum Parken mit Fern- oder
Abblendlicht abgestellt.

• Andere Fahrzeuge werden beim Rückwärtsfah-
ren gerammt.

• Beim Ein- und Ausfahren von Parkplätzen
kommt es zu Zusammenstößen.

• Beim Anfahren wird vergessen, das Licht einzu-
schalten.

• Es wird mit unangepasster Beleuchtung gefah-
ren.

• Bei Gegenverkehr wird nicht abgeblendet.

• Richtungsänderungen werden nicht oder falsch
angezeigt.

• Eingestelltes Blinklicht wird nach dem Abbiegen
nicht abgestellt.

• Bremslichter vorausfahrender Fahrzeuge werden
nicht rechtzeitig bemerkt.

• Es wird mit stark überhöhter Geschwindigkeit
gefahren.

• Bei Wartepflicht wird die Geschwindigkeit nicht
angepasst. 
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• Unübersichtliche Kurven werden geschnitten.

• Es wird in „Schlangenlinien“ gefahren.

• Beim Wenden kommt man von der Fahrbahn ab.

• Es wird auf der Fahrbahnmitte oder auf der fal-
schen Fahrbahn gefahren.

• Stehende Fahrzeuge werden von hinten ange-
fahren oder beim Vorbeifahren gestreift.

• An unübersichtlichen Stellen wird mit überhöhter
Geschwindigkeit und mit zu geringer Entfernung
zum Gegenverkehr überholt.

• Gegenüber Fußgängern, die sich auf der Fahr-
bahn befinden, wird falsch reagiert.

• Anderen Kraftfahrern wird die Vorfahrt genom-
men.

• Akustische Warnzeichen werden unsinnig und
übertrieben betätigt.

• Zu viele Personen werden im Fahrzeug mitge-
nommen.

• Es wird verkehrt durch Einbahnstraßen oder
durch abgesperrte Straßen gefahren.

1 Meyer-Gramcko (1991), S. 250.
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4.5 Restalkohol

Nach reichlichem Alkoholgenuss am
Abend ist am nächsten Morgen unter Um-
ständen noch eine Alkoholmenge im Kör-
per, die zur Beeinträchtigung der Leis-
tungsfähigkeit führt. Restalkohol ist eine
häufige Ursache von Unfällen auf dem Ar-
beitsweg und am Arbeitsplatz.

• Wer sich beispielsweise bis 2 Uhr nachts 1,0 Pro-
mille angetrunken hat, muss bei der angenomme-
nen Abbaugeschwindigkeit von 0,15 Promille pro
Stunde mit ungefähr 7 Stunden rechnen, bis er
wieder alkoholfrei ist. Bei Fahrtantritt um 6 Uhr
morgens liegt in diesem Fall die Blutalkoholkon-
zentration immer noch bei etwa 0,4 Promille. Erst
gegen etwa 8.30 Uhr ist der Alkohol völlig abge-
baut.

(Siehe Kapitel 1.2 „Alkohol im Körper“)

• Nach Alkoholkonsum darf die Restalkoholwir-
kung also auf keinen Fall außer Acht gelassen
werden. Schlaf an sich reicht dabei nicht aus, um
den gesamten Alkohol abzubauen. Es kommt dar-
auf an, wie lange man geschlafen hat.
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4.6 Alkoholverträglichkeit

Die Alkoholverträglichkeit (Alkoholtoleranz)
ist bei jedem einzelnen Menschen unter-
schiedlich. Entsprechend unterschiedlich
wirkt sich Alkoholkonsum auf die Leistungs-
fähigkeit aus.

• Wenigtrinker, die normalerweise keinen oder nur
bei besonderen Anlässen Alkohol trinken, sind be-
sonders gefährdet, wenn sie ausnahmsweise mit
anderen mithalten wollen.

• Bei jungen Menschen können schon kleine Men-
gen enthemmend wirken. Zusammen mit einer
ausgeprägten Risikobereitschaft kann das verhee-
rende Folgen haben.

• Zahlreiche körperliche und psychische Erkran-
kungen führen zu einer Beeinträchtigung der sinnes-
physiologischen Leistungsfähigkeit und einer Ver-
stärkung der Alkoholwirkung (zum Beispiel im
Laufe der Genesung nach körperlicher Krankheit,
nach Kopfverletzungen und nach Gehirn- und
Hirnhautentzündungen1).

• Die Wirkung von Medikamenten kann sich mit
der Alkoholwirkung nachteilig verbinden und zu
unvorhergesehenen Reaktionen führen.

(Siehe Kapitel 4.7 „Alkohol und Medikamente“)

• Wer wenig geschlafen hat, sollte besonders vor-
sichtig im Umgang mit Alkohol sein. Auch geringe



Alkoholmengen können dann zu einer gefährlichen
Ermüdung führen.

• Starke Gemütsbewegungen wie Aufregung,
Trauer, Ärger, Freude können durch Alkohol ver-
stärkt werden.

• Wetterfühlige sollten besonders vorsichtig mit
Alkohol umgehen.

1 Schneider (1998), S. 46.
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4.7 Alkohol und Medikamente1

Viele Medikamente, wie zum Beispiel
starke Schmerzmittel oder Psychophar-
maka, beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit.
Kommt Alkohol hinzu, so verstärken sich
die Wirkungen.

Verminderte Leistungsfähigkeit
• Viele Medikamente, wie zum Beispiel starke
Schmerzmittel oder Psychopharmaka, beeinträch-
tigen die Fahrtüchtigkeit – auch ohne gleichzeitige
Einnahme von Alkohol. Kommt Alkohol hinzu, so
verstärken sich die Wirkungen. Das heißt, die alko-
hol- und die medikamentenbedingten Ausfall- 
erscheinungen nehmen zu, obwohl der Promille-
wert im Blut konstant bleibt. Für den Konsumen-
ten können vollkommen unberechenbare Effekte
entstehen.

• Die Verminderung der Fahrtüchtigkeit durch Me-
dikamente entspricht durchschnittlich einer Blutal-
koholkonzentration von 0,3 bis 0,4 Promille.

• Je stärker das eingenommene Medikament die
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit herabsetzt,
desto stärker wirkt der Alkohol. Das heißt, man
kann sich noch weniger auf etwas konzentrieren.
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Quelle: ADAC signale 

Beipackzettel
• Beipackzettel geben nicht immer Auskunft über
die Wechselwirkung eines Medikamentes mit Al-
kohol. Bisher gibt es nämlich noch kein Gesetz,
das vorschreibt, solche Wechselwirkungen anzu-
geben. Gleichwohl gibt es eine gesetzliche Pflicht

Einschränkungen der Verkehrstüchtig-
keit durch Arzneimittel

Physische Störungen
• Herabgesetzte Sinnesfunktionen

• Bewusstseinsstörungen

Psycho-physische Leistungsstörungen
• Auffassung • Reaktionsgeschwindigkeit

• Konzentration • Kritikfähigkeit

• Kombinations- • Motorische Koordination

vermögen • Beschleunigte Ermüdbarkeit

Charakterliche Veränderungen
• Störungen des Antriebs

• Abbau von Hemmungen

• Störungen des Affekts

• Labilität



des Konsumenten, sich über die Wirkung seines
Medikamentes genau zu informieren. Diese Infor-
mation kann nur der Arzt oder Apotheker geben.

1 DVR (1998): Alkohol und Straßenverkehr.
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5 Alkoholnachweis

5.1 Atemalkoholtest
Mit der Neuregelung des § 24 a StVG wurde die
Atemalkoholprobe als beweissicher anerkannt.

5.1.1 Nachweismethoden
Die Atemalkoholmessgeräte der neuesten Genera-
tion messen so genau, dass sie für eine beweissi-
chere Atemalkoholanalyse eingesetzt werden kön-
nen. 

5.2 Blutentnahme und Tests
Zusätzlich zur Blutprobe führt der Arzt Untersu-
chungen und klinische Tests durch.

5.3 Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit
Da in der Regel einige Zeit vergeht, bis der Be-
schuldigte beim Arzt zur Blutentnahme eintrifft,
stellt sich die Frage der Blutalkoholkonzentration
zur Tatzeit.

5.3.1 Blutprobenanalyse
Die Rechtsprechung verlangt, dass die entnom-
menen Blutproben durch verschiedene Verfahren
analysiert werden.
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5.4 Trinktabellen und Geräte zur
Eigenkontrolle
Faustregeln, Trinktabellen und Testgeräte sind un-
brauchbar zur Eigenkontrolle der BAK.
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5.1 Atemalkoholtest1

Bislang galten Prüfungen des Atemalko-
hols durch die Polizei nur als Vortest. Mit
der Neuregelung des § 24 a Straßenver-
kehrsgesetz wurde die Atemalkoholprobe
als beweissicher anerkannt.

Atemalkoholtest als Vortest
• Steht ein Kraftfahrer unter Alkoholverdacht, so
wird er zur Überprüfung der Atemluft auf Alkohol-
gehalt von der Polizei in der Regel aufgefordert, in
ein Atemalkoholtestgerät zu blasen. Das erfordert
die aktive Mitwirkung des Beschuldigten.

• Zeigt das Gerät eine Alkoholisierung des Kraft-
fahrers unter 0,5 Promille an und fehlen Hinweise
auf eine relative Fahrunsicherheit, so wird auf wei-
tere Maßnahmen verzichtet. Zeigt das Messgerät
den Grenzwert von 0,5 oder mehr Promille an, ord-
net die Polizei eine Blutentnahme an.

• Bisher galt der Atemalkoholtest lediglich als Vor-
test und war vor Gericht nicht beweiskräftig. Be-
stätigte der Test den Verdacht, wurde eine Blut-
probe angeordnet. Diese Regelung trifft derzeit
auch noch zu, sofern die alten Messgeräte einge-
setzt werden (Alcotest-Prüfröhrchen, Atemalkohol-
Vortestgeräte, Atemalkohol-Testgeräte, wie zum
Beispiel das Gerät „Alcomat“).



• Für den Kraftfahrer besteht keine Verpflichtung,
sich dieser Untersuchungsmethode zu unterzie-
hen. Kein Kraftfahrer kann zur Atemprobe gezwun-
gen werden.

• Verweigert der Betreffende die Prüfung des
Atemalkohols, so kann im Verdachtsfall von der
Polizei eine Blutentnahme angeordnet werden 
(§ 81 a Abs. 1 u. 2 StPO).

(Siehe Kapitel 5.2 „Blutentnahme und Tests“)

Atemalkoholtest als Beweismittel
• Mit der Neuregelung des § 24 a StVG – in Kraft
seit dem 1. Mai 1998 (Änderung des Abs. 1 durch
Gesetz vom 27.4.98, BGBl. I S. 795) – wird nun-
mehr auch der Alkoholgehalt im Atem als beweis-
sicher anerkannt. Zusätzlich zur Messung der
Blutalkoholkonzentration wurde die Atemalkohol-
messung mit einer eigenständigen Messgröße ein-
geführt. Der neue Messwert der Atemalkoholkon-
zentration wird in Milligramm pro Liter (mg/l) Atem-
luft gemessen.

(Siehe Kapitel 6.1.5 „Promillegrenzen und Sanktio-
nen“)

• Gleichzeitig mit der gesetzlichen Neuregelung
wurde der Einsatz neuer Atemalkohol-Messgeräte
angekündigt, die in Bezug auf die Messgenauigkeit
der Blutprobe gleichgestellt werden können. Die
Anerkennung einer Atemalkoholprobe als beweis-
sicher ist also nur im Zusammenhang mit den
neuen Geräten möglich.
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• Das einzige Gerät, das derzeit exakte Werte zu
garantieren scheint, ist das „Alcotest 7110 Eviden-
tial“ von der Firma Dräger in Lübeck.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf folgende Quellen: Hent-
schel/Born (1996); Becker (1999); Mühlbauer/Hamberger (1999); Seitz;
Lieber; Simanowski (1995); Bode (1998).
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5.1.1 Nachweismethoden

Die Atemalkoholmessgeräte der neuesten
Generation messen so genau, dass sie für
eine beweissichere Atemalkoholanalyse
eingesetzt werden können.

Die Bestimmung des Atemalkohols
• Prüfungen zur Bestimmung von Atemalkohol
werden mit Messgeräten durchgeführt. 

• Atemalkoholtests sind zeit- und kostensparender
als die Blutprobe.

• Atemalkoholtests stellen keinen Eingriff in die
körperliche Unversehrtheit dar.

Alcotest-Prüfröhrchen
• Prüfröhrchen gehören zu den Testgeräten der 
ersten Generation. Alkoholhaltige Atemluft bewirkt
eine Verfärbung der in den Prüfröhrchen enthalte-
nen Kristallschicht. Diese Geräte wurden zur Vor-
probe eingesetzt, gelten aber mittlerweile als über-
holt.

Digitale Messgeräte
• Diese Geräte sind mit einem Halbleiterdioden-
Gassensor ausgestattet. Durch den Atemalkohol,
der sich auf dem Sensor niederschlägt, ändert 
dieser seine elektrische Leitfähigkeit. Das so er-
zeugte Signal wird elektronisch in Promille Blutal-
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kohol umgerechnet und auf einer Leuchtanzeige
digital dargestellt.

• Die digitalen Messgeräte haben aufgrund ihrer
größeren Zuverlässigkeit die Alcotestprüfröhrchen
abgelöst, sind aber ebenfalls nur als Vortest-Ge-
räte zulässig.

Infrarot-Messgeräte
• Dieses System arbeitet nach dem Prinzip der In-
frarot-Absorption. Eine Messzelle misst die durch
Atemalkohol abnehmende Intensität von Infrarot-
licht. Die Atemalkoholkonzentration wird digital an-
gezeigt und über einen Drucker auf Papier über-
tragen.

• Die Geräte gelten als sehr genau, können aber
die Blutprobe nicht ersetzen; denn durch die Um-
rechnung des Ergebnisses auf Blutalkohol sind sie
nicht eichfähig.1

Alcotest 7110 Evidential
• Dieses Gerät gehört zur neuen Generation der
Atemalkoholmessgeräte. Es misst unter anderem
auch die Temperatur der Atemluft, was ungenaue
Werte aufgrund von Temperaturschwankungen
ausschließt.

• Der Atem wird mit zwei verschiedenen Sensoren
gemessen: infrarot und elektrochemisch. Das
Gerät erfordert zwei verschiedene Atemproben,
die kurz hintereinander durchgeführt werden. Nur
wenn die Werte übereinstimmen und die Tempera-
tur gegengerechnet ist, ermittelt der Computer das
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Ergebnis. Dadurch sind Fehlerquellen nahezu aus-
geschlossen.2

• Geräte dieser Art können für eine beweissichere
Atemalkoholanalyse eingesetzt werden.

1 Schmidt, Günther: Alkohol-Analytik in Blut- und Atemproben, 
Blutalkohol-Labor des Instituts für Rechtsmedizin der Freien Universität
Berlin, 1998.

2 Mühlbauer/Hamberger (1999), S. 15.
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5.2 Blutentnahme und Tests1

Zusätzlich zur Blutprobe führt der Arzt
Untersuchungen und klinische Tests durch.
Die Tests dienen der Feststellung der Fahr-
unsicherheit aufgrund körperlicher Ausfall-
erscheinungen. Der Polizeibericht und das
ärztliche Untersuchungsprotokoll fassen
die Ergebnisse zusammen.

Blutprobe
• Nach § 81 a Strafprozessordnung (StPO) kann
ein Beschuldigter zur Feststellung von Tatsachen,
die für das Verfahren von Bedeutung sind, ohne
seine Einwilligung zur Blutprobe gezwungen wer-
den, wenn kein Nachteil für seine Gesundheit zu
befürchten ist. Dieser Eingriff in den Körper ist er-
laubt, wenn die Gefahr besteht, dass ein wichtiges
Beweismittel verloren geht. Dazu darf der Beschul-
digte vorläufig festgenommen und zwangsweise
zum nächsten Arzt oder zur Polizeidienststelle ge-
bracht werden.

• Eine Blutentnahme ist auch möglich, wenn ledig-
lich eine Ordnungswidrigkeit begangen worden ist.

• Die Blutprobe muss von einem Arzt entnommen
werden.

Klinische Tests
• Im Zusammenhang mit der Blutentnahme stellt
der Arzt Fragen und führt Tests durch, die zusätz-
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lich Aufschluss über die Alkoholisierung des Be-
schuldigten geben sollen. Die Untersuchung dient
der Feststellung der Fahrunsicherheit aufgrund
körperlicher Ausfallerscheinungen. Dabei werden
vor allem die Koordinationsfähigkeit und der
Gleichgewichtssinn geprüft.

• Es sind unter anderem folgende Tests vorgese-
hen:

Gang geradeaus Gehen auf einer Linie

Drehnystagmus Der zu Untersuchende wird
mit offenen Augen fünf Mal
in zehn Sekunden um die
Vertikalachse gedreht und
angehalten. Anschließend
wird die Dauer des Augen-
zuckens beim Fixieren des
vorgehaltenen Zeigefingers
in Sekunden angegeben.

Finger-Finger-Probe Die Arme werden seitlich mit
gestreckten Händen und
Fingern ausgebreitet. Beim
Zusammenführen der Arme
vor dem Körper müssen die
beiden Zeigefinger aufein-
andertreffen.

Nasen-Finger-Probe Die Nasenspitze muss erst 
mit offenen, dann mit ge-
schlossenen Augen berührt
werden.
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• In die Untersuchung wird zudem die Beurteilung
der Sprache, des Bewusstseins, der Denkabläufe,
des Verhaltens und der Stimmung einbezogen. Am
Schluss beurteilt der Arzt nach seinem Gesamtein-
druck den Grad der Trunkenheit des Betroffenen
und fertigt einen Bericht.

• Der Betroffene ist nicht verpflichtet, an den Tests
aktiv mitzuwirken und kann dazu nicht gezwungen
werden.

• Stellt der Arzt bei den Tests körperliche Ausfall-
erscheinungen fest, obwohl der Blutalkoholwert
unterhalb des Beweisgrenzwertes liegt, so gelten
diese als zusätzliche Beweisanzeichen.2

Urinprobe
• Die Urinprobe ist vor allem erforderlich zum
Nachweis der Beeinflussung durch Drogen und
Medikamente, kann aber auch für die Alkohol-
untersuchung von Bedeutung sein. Sie kann im
Falle von Alkohol am Steuer für den Beschuldigten
nützlich sein, wenn er einen tatsächlichen Nach-
trunk oder eine bestimmte Medikamenteneinnahme
beweisen möchte.3

• Die Entnahme einer Urinprobe ist grundsätzlich
zulässig, kann aber in der Regel nicht erzwungen
werden.

Polizeibericht und Blutentnahmeprotokoll4

• Im Zusammenhang mit der Blutentnahme wird
von der Polizei ein Polizeibericht erstellt. Er enthält
unter anderem Angaben über den Anlass der



Untersuchung, Ort und Zeit der Alkoholaufnahme
sowie die letzte Nahrungsaufnahme. 

• Der Arzt, der die Blutprobe entnommen hat, füllt
ein Blutentnahmeprotokoll mit dem Untersu-
chungsbefund aus. Das Blutentnahmeprotokoll
kann zu Beweiszwecken in einer späteren Ge-
richtsverhandlung verlesen werden.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf folgende Quellen: 
Hentschel/Born (1996); Becker (1999); Mühlbauer/Hamberger (1999);
Seitz; Lieber; Simanowski (1995); Bode (1998).

2 Händel (1999), S. 134 f.
3 Becker (1999), S.  135; Händel (1999), S.  41.
4 Mühlbauer/Hamberger (1999), S. 17 f.; Becker (1999), S. 127 ff.
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5.3 Blutalkoholkonzentration 
zur Tatzeit

Da in der Regel einige Zeit vergeht, bis der
Beschuldigte beim Arzt zur Blutentnahme
eintrifft, stellt sich die Frage der Blutalko-
holkonzentration (BAK) zur Tatzeit.

Zeitpunkt der Blutentnahme
• Die Blutprobe wird möglichst bald nach der Tat
durch Venenpunktion entnommen. Da in der Regel
aber einige Zeit vergeht, bis der Beschuldigte
beim Arzt zur Blutentnahme eintrifft, stellt sich die
Frage der BAK zur Tatzeit.

Rückrechnung1

• Ist die BAK bis zur Blutentnahme weiter gestie-
gen, weil die getrunkene Alkoholmenge noch nicht
vollständig resorbiert war, ist das für die Recht-
sprechung nicht von Belang. Denn ihr kommt es
darauf an, dass man während der Fahrt jedenfalls
eine Alkoholmenge im Körper hatte, die zu der er-
mittelten BAK geführt hat.

• Hat sich die BAK bis zur Blutentnahme bereits
vermindert, weil der Alkoholabbau begonnen hat,
besteht die Möglichkeit der Rückrechnung, um
den Tatzeitwert zu ermitteln. Eine Rückrechnung
wird praktisch nicht vorgenommen, wenn die Blut-
probe einen Wert von 1,1 Promille – Grenzwert für



die absolute Fahrunsicherheit – oder mehr erge-
ben hat. 

(Siehe Kapitel 1.2 „Alkohol im Körper“)

• Eine Rückrechnung wird dann veranlasst, wenn
die BAK im Bereich der Grenzwerte liegt, den
Grenzwert aber nicht erreicht hat. Damit soll dem
Betroffenen nachgewiesen werden, daß er mit hö-
herer BAK gefahren ist, als er zum Zeitpunkt der
Blutentnahme im Körper hatte.

1 Mühlbauer/Hamberger (1999), S. 29 f.
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5.3.1 Blutprobenanalyse1

Die Rechtsprechung verlangt zur Ermitt-
lung der Blutalkoholkonzentration, dass
die entnommenen Blutproben durch ver-
schiedene Verfahren analysiert werden.

Verschiedene Analyseverfahren
• Um die Blutalkoholkonzentration festzustellen,
die zum Zeitpunkt der Blutentnahme vorhanden
war, gibt es mehrere Untersuchungsmethoden. In
Deutschland werden das Verfahren nach Widmark,
die ADH-Ferment-Methode und die gaschromato-
graphische Untersuchung am häufigsten ange-
wendet.2

– Widmark-Verfahren:

Der Alkohol wird nach Destillation in Dichromat-
schwefelsäure oxydiert. Die Alkoholkonzentration
wird aufgrund der Menge des bei der Oxydation
reduzierten Dichromats ermittelt.

– ADH-Verfahren:

Das ADH-Verfahren (Enzym-Methode) beruht auf
der Fähigkeit der Leber- oder Hefe-Alkohol-
Dehydrogenase (ADH).3

(Siehe Kapitel 1.2 „Alkohol im Körper“)
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– Gaschromatographische Verfahren:

Das Blut wird mit dem Treibmittel Kaliumkarbonat
vermischt. Die flüchtigen Bestandteile werden ver-
dampft, der Dampf wird über eine Trennsäule ge-
leitet, in der sich die unterschiedlichen Stoffe fest-
setzen und lösen. Der Äthanolanteil kann somit
bestimmt werden.

Kombination der Analyseverfahren
• Die Rechtsprechung verlangt zur Ermittlung der
Blutalkoholkonzentration, dass die entnommenen
Blutproben in zwei verschiedene Verfahren analy-
siert werden. Aus den Ergebnissen wird der arith-
metische Mittelwert gebildet, um Unsicherheiten
bei den Messverfahren auszuschließen.4

Um dem Erfordernis der Genauigkeit zu genügen,
darf der ermittelte Mittelwert dann auch selbst bei
einer ganz geringfügigen Unterschreitung des
Grenzwerts nicht aufgerundet werden.

• Die Rechtsprechung verlangt zur Ermittlung der
Blutalkoholkonzentration mindestens drei Analy-
sen nach Widmark und mindestens zwei Analysen
nach dem ADH-Verfahren.

• Werden zwei Analysen nach dem gaschromato-
graphischen Verfahren durchgeführt, genügen ins-
gesamt vier Analysen.

• Bevorzugt wird die Kombination von ADH-Ver-
fahren und Gaschromatographie.



Begleitstoffanalyse
• Die Begleitstoffanalyse ist wichtigstes Hilfsmittel
bei der Beurteilung von Nachtrunkbehauptungen.
Dabei wird mit der gaschromatographischen Me-
thode die Blutprobe auf Begleitalkohole unter-
sucht. 

• Mit diesem Nachweisverfahren können Angaben
über den Nachtrunk bestimmter Arten und Men-
gen von Getränken bestätigt oder widerlegt wer-
den.

(Siehe Kapitel 1.2.1 „Blutalkoholbestimmung“)

• Hohe Methanolwerte weisen beispielsweise auf
einen andauernden Alkoholkonsum hin, wie er für
Alkoholiker typisch ist.

• In der Rechtsprechung ist die gaschromatogra-
phische Begleitstoffanalyse anerkannt.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf folgende Quellen: Ger-
chow (1984); Schneble (1983); Händel (1999); Mühlbauer/Hamberger
(1999); Hentschel (1996).

2 Händel (1999), S. 40.
3 Grüner, O.: Forensiche Aspekte des Alkohols, in: Seitz; Lieber; 

Simanowski (1995), S. 547.
4 Mühlbauer/Hamberger (1999), S. 26.
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5.4 Trinktabellen und Geräte zur
Eigenkontrolle

Faustregeln, Trinktabellen und Atemalko-
holtestgeräte für den privaten Gebrauch
sind keine geeigneten Hilfsmittel zur Be-
rechnung der individuellen Blutalkoholkon-
zentration. Rechtlich sind diese Methoden
auf keinen Fall relevant.

Faustregel
• Mit Hilfe der Widmark-Formel kann man zwar
annähernd den Wert der Blutalkoholkonzentration
errechnen (siehe Kapitel 1.2.1 „Blutalkoholbestim-
mung“). Einen exakten und zuverlässigen Wert er-
hält man damit aber keinesfalls.

Trinktabellen
• Trinktabellen sind irreführend, weil sie bestimmte
Getränkesorten und Einheitsgrößen zum Aus-
gangspunkt der Berechnungen machen.

• Der Alkoholgehalt der einzelnen Produkte ist
aber in Wirklichkeit nicht genormt. Auch die Maß-
einheit, in der das Getränk ausgeschenkt wird, ist
nicht einheitlich. Deshalb ist es äußerst schwierig
aufgrund von Trinktabellen auf den Einzelfall zu
schließen.

(Siehe Kapitel 1.1 „Die Substanz Alkohol“)
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Geräte zur Eigenkontrolle
• Mit Atemalkohol-Testgeräten, die in manchen 
Discos und Gaststätten aufgestellt sind oder als
Taschengeräte im Handel angeboten werden, lässt
sich kein exakter BAK-Wert ermitteln, sie sind un-
brauchbar:

– Sie sagen nichts darüber aus, ob und wie lange
der angezeigte Wert noch ansteigen wird.

– Im Vergleich zu den Geräten der Polizei sind sie
äußerst unzuverlässig.

• Diese Geräte haben häufig den negativen Effekt,
dass sich Alkoholkonsumenten an die 0,5-Promil-
legrenze herantrinken und sich anschließend ans
Steuer setzen. Das kann ihnen, wenn sie belangt
werden, den Vorwurf einbringen, sich durch ein
Herantrinken an die Gefahrengrenze erst recht be-
wusst fahrlässig verhalten zu haben. Niemand
kann beim Trinken voraussehen, welche konkrete
Blutalkoholkonzentration sich ergeben wird.1

• Überdies kann unabhängig von der Blutalkohol-
konzentration, auch unterhalb der 0,5-Promille-
grenze, eine Fahrunsicherheit begründet sein,
wenn trunkenheitstypische Fahrfehler oder körper-
liche Ausfallerscheinungen auftreten. Über die tat-
sächliche Fahrunsicherheit gibt kein Testgerät
Auskunft.

(Siehe Kapitel 6.1.2 „Tatbestand der Gefährdung“
sowie Kapitel 6.1.1 „Der Begriff der Fahrunsicher-
heit“)

1 Becker (1999), S. 74.
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6 Recht

6.1 Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
Alkoholkonsum im Straßenverkehr wird bestraft
oder als Ordnungswidrigkeit geahndet.

6.1.1 Der Begriff der Fahrunsicherheit
Wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl
er nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu
führen, kann bestraft werden.

6.1.2 Tatbestand der Gefährdung: 
§§ 315 c, 316 StGB
§ 315 c und § 316 StGB stellen bereits die 
Gefährdung unter Strafe.

6.1.3 Tatbestand der Gefährdung: 
Ordnungswidrigkeit
Am 1. Mai 1998 wurde der Grenzwert von 
0,5 Promille in § 24 a StVG eingeführt.

6.1.4 Strafmaß
Das Strafmaß beim Fahren unter Alkoholeinwirkung
hängt von der BAK und den Folgen ab. 

6.1.5 Promillegrenzen und Sanktionen
Die Rechtsprechung unterscheidet verschiedene
Promillegrenzen mit unterschiedlichen rechtlichen
Folgen.



6.2 Zivilrecht
Die Haftung des Kraftfahrers und des Kraftfahrzeug-
halters ergibt sich aus den Vorschriften des BGB
und des StVG.

6.3 Arbeitsrecht
Alkoholbedingtes Fehlverhalten im Betrieb kann
für den Betroffenen weitreichende rechtliche Folgen
mit sich bringen.

6.4 Versicherungsrecht
Alkoholkonsum kann dazu führen, dass der 
Versicherungsschutz eingeschränkt oder sogar
aufgehoben wird.
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6.1 Straf- und Ordnungswidrig-
keitenrecht

Alkoholkonsum im Straßenverkehr wird bei
Rauschtaten und Gefährdungstatbestän-
den bestraft oder als Ordnungswidrigkeit
geahndet.

Fahrlässigkeit1

• Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt, zu der er
nach den Umständen und seinen persönlichen 
Fähigkeiten verpflichtet und imstande ist, außer
Acht lässt, also pflichtwidrig handelt, und deshalb
die (rechtswidrige) Tatbestandsverwirklichung
nicht erkennt oder voraussieht („unbewusste Fahr-
lässigkeit“) oder die Möglichkeit der (rechtswidri-
gen) Tatbestandsverwirklichung zwar erkennt, aber
pflichtwidrig und vorwerfbar darauf vertraut, sie
werde nicht eintreten („bewusste Fahrlässigkeit“).

• Fahrlässige Begehung einer Straftat ist nur straf-
bar, wenn dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt
ist (§ 15 StGB; so bei fahrlässiger Tötung, fahrläs-
siger Körperverletzung, fahrlässiger Straßenver-
kehrsgefährdung und fahrlässig herbeigeführter 
alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit). Entsprechen-
des gilt für Ordnungswidrigkeiten (§ 10 OWiG); 
jedoch ist bei Verkehrsordnungswidrigkeiten fahr-
lässige Begehung stets bußgeldbewehrt (§ 24
StVG).
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§ 222, § 229 StGB 
• Wer trotz Alkoholkonsums am Straßenverkehr
teilnimmt, handelt zumindest fahrlässig. Verletzt
oder tötet er hierbei eine Person, kann er nach 
§ 222 StGB oder § 229 StGB bestraft werden.

• Die fahrlässige Tötung wird nach § 222 StGB mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

• Die fahrlässige Körperverletzung wird nach § 229
StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

Vollrausch, § 323 a StGB
• Wer eine Straftat im Zustand des Vollrausches
begeht, ist nach § 20 StGB schuldunfähig. Die
Wahrscheinlichkeit spricht bei Alkoholbelastungen
von mindestens 3 Promille für das Vorliegen von
Schuldunfähigkeit.2

• § 20 StGB schließt aber nicht aus, dass der Be-
troffene bestraft werden kann. Nach § 323 a StGB
wird derjenige, der sich vorsätzlich oder fahrlässig
durch alkoholische Getränke oder andere berau-
schende Mittel in einen Rausch versetzt, mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe,
7 Punkten im Verkehrszentralregister (gemäß Anl.
13 Nr. 1 zu § 40 FeV) und Entziehung der Fahr- 
erlaubnis bestraft, wenn er in diesem Zustand eine
rechtswidrige Tat begeht und er für diese aufgrund
seiner Schuldunfähigkeit nicht bestraft werden
kann.
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Tatbestand der Gefährdung
• Fehlverhaltensweisen, die durch Alkoholkonsum
verursacht wurden, werden auch dann bestraft,
wenn es sich um geringere Vergehen handelt als
die Tatbestände Tötung oder Körperverletzung.
Wer unter der Wirkung von Alkohol als Kraftfahrer
am Straßenverkehr teilnimmt, stellt eine Gefähr-
dung des Straßenverkehrs dar und kann allein
dafür bestraft werden.

• Der Tatbestand der Gefährdung wird je nach
Blutalkoholkonzentration oder nachweisbarer 
Fahruntüchtigkeit bestraft (§§ 315 c, 316 StGB)
oder als Ordnungswidrigkeit geahndet (§ 24 a
StVG).

1 Händel (1999), S.  81 f.
2 Hentschel/Born (1996), S. 98.
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6.1.1 Der Begriff der 
Fahrunsicherheit

Nach dem Gesetz kann bereits derjenige
bestraft werden, der im Straßenverkehr ein
Fahrzeug führt, obwohl er nicht in der Lage
ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Die Be-
griffe absolute und relative Fahrunsicher-
heit sind verschiedene Arten des Nachwei-
ses der Fahrunsicherheit.

Das Fahrzeug sicher führen
• Im Gesetzeswortlaut kommt explizit weder der
Begriff der Fahrtüchtigkeit noch der der Fahrunsi-
cherheit vor. In der Rechtsprechung hatte sich 
zunächst der Begriff der Fahrtüchtigkeit durchge-
setzt, um den in den §§ 315 c und 316 StGB 
beschriebenen Zustand zu benennen. Zunehmend
wird aber in jüngster Zeit auf den präziseren Begriff
der Fahrunsicherheit Bezug genommen. Denn
schon derjenige Kraftfahrer erfüllt den Tatbestand
der Gefährdung, der nicht in der Lage ist, das
Fahrzeug sicher zu führen (§ 315 c StGB).1

• Fahrunsicherheit liegt nicht erst bei schweren
Ausfallerscheinungen vor. Nach ständiger Recht-
sprechung gilt ein Kraftfahrer vielmehr als fahr-
unsicher, wenn seine Gesamtleistungsfähigkeit,
besonders infolge
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– Enthemmung sowie

– geistig-seelischer und

– körperlicher Leistungsausfälle 

so weit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr fähig
ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr eine längere
Strecke sicher zu steuern – und zwar auch bei
plötzlichem Auftreten schwieriger Verkehrssituatio-
nen. Auch dann ist Fahrunsicherheit bereits strafbar.

• Die Begriffe absolute und relative Fahrunsicher-
heit sind verschiedene Arten des Nachweises der
Fahrunsicherheit. Sie beziehen sich nicht etwa auf
das unterschiedliche individuelle Ausmaß der Fahr-
unsicherheit.2

• Im Gegensatz zur Ordnungswidrigkeit nach dem
0,5- oder 0,8-Promille-Gesetz wird in den entspre-
chenden §§ 315 c, 316 StGB auf keinen Alkohol-
grenzwert Bezug genommen, der das Führen von
Fahrzeugen verbietet. Vielmehr wird allgemein das
Führen von Fahrzeugen trotz Fahrunsicherheit 
infolge Alkoholgenusses unter Strafe gestellt.3

Absolute Fahrunsicherheit
• Mit seiner grundlegenden Entscheidung vom
28.6.1990 (BGHSt 37,89) hat der Bundesgerichts-
hof den Beweisgrenzwert für die absolute Fahrun-
sicherheit auf 1,1 Promille festgelegt.

• Seitdem geht die Rechtsprechung einhellig
davon aus, dass ein Kraftfahrer, der diesen Grenz-
wert erreicht hat, in keinem Fall mehr in der Lage
ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. Ein Gegenbeweis,
dass ein Betroffener bei diesem Wert noch fahrtüch-
tig sei, ist unzulässig.4



128

• Gemessen an den Folgen wird der Täter nach 
§ 316 StGB oder § 315 c Abs. 1 Nr. 1 a, Abs. 2
und 3 StGB bestraft.

(Siehe Kapitel 6.1.2 „Tatbestand der Gefährdung: 
§§ 315 c, 316 StGB“)

• Für Fahrradfahrer liegt der Grenzwert der abso-
luten Fahrunsicherheit bei 1,6 Promille. 

(Siehe Kapitel 6.1.5 „Promillegrenzen und 
Sanktionen“)

Relative Fahrunsicherheit5

• Eine relative Fahrunsicherheit liegt vor, wenn die
Blutalkoholkonzentration weder zur Fahrzeit noch
nachher den Grenzwert von 1,1 Promille erreicht,
die Funktionsbeeinträchtigung aber durch andere
trunkenheitstypische Beweisanzeichen ersichtlich
wird.

• Die relative Fahrunsicherheit unterscheidet sich
von der absoluten lediglich durch die Art ihres
Nachweises. Sie kann nämlich auch ganz ohne die
Bestimmung der Blutalkoholkonzentration festge-
stellt werden, wenn offensichtliche Anzeichen für
die Trunkenheit am Steuer vorliegen, wie beispiels-
weise

– Fahrfehler (Fahren in Schlangenlinien, Verwick-
lung in Unfall usw.) oder

– das Erscheinungsbild des Fahrers (verwaschene
Sprache, unsicherer Gang usw.).



• Relative Fahrunsicherheit kann bereits bei 0,3
Promille beginnen, wenn weitere Beweisanzeichen
vorliegen.

• Gemessen an den Folgen wird der Täter nach 
§ 316 StGB oder § 315 c Abs. 1 Nr. 1 a, Abs. 2
und 3 StGB bestraft.

(Siehe Kapitel 6.1.2 „Tatbestand der Gefährdung: 
§§ 315 c, 316 StGB“)

1 Hentschel/Born (1996), S. 1.
2 Ebenda, S. 53.
3 Becker (1999), S. 88.
4 Ebenda, S. 90.
5 Ebenda, S. 91 f.
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6.1.2 Tatbestand der Gefährdung: 
§§ 315 c, 316 StGB

§ 315 c und § 316 Strafgesetzbuch (StGB)
stellen bereits die bloße Gefährdung unter
Strafe. Denn zusätzlich zur absoluten oder
relativen Fahrunsicherheit besteht eine 
Gefahr für eine Person oder für einen 
bedeutenden fremden Sachwert und diese
Gefährdung beruht auf der Alkoholisierung.
Freiheits- und Geldstrafen können verhängt
werden.

§ 316 StGB
• Nach § 316 StGB macht sich jeder strafbar, der
im Straßenverkehr „ein Fahrzeug führt, obwohl er
infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist,
das Fahrzeug sicher zu führen“. Als Folge dieser
Straftat droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder Geldstrafe.

(Siehe Kapitel 6.1.1 „Der Begriff der Fahrunsicher-
heit“)

§ 315 c StGB1

• Kommt es durch Alkoholeinwirkung am Steuer
zu einer Gefährdung von „Leib oder Leben eines
anderen Menschen oder fremder Sachen von 
bedeutenden Wert“, muss man sogar mit einer
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer
Geldstrafe rechnen.



• § 315 c StGB stellt also bereits die bloße konkrete
Gefährdung unter Strafe, unabhängig davon, ob
es zu einem Unfall gekommen ist oder nicht.

• Nach § 315 c Absatz 2 ist bereits der Versuch
einer Gefährdung strafbar. Das heißt, dass man
sein Fahrzeug noch gar nicht bewegt haben muss,
um bestraft werden zu können. Es reicht, sich 
alkoholisiert hinter das Steuer eines Fahrzeugs zu
setzen und den Motor zu starten.

• Nach § 315 c Absatz 3 droht zudem Strafe,
wenn die Handlung oder Gefahr fahrlässig verur-
sacht wurde. 

• Fahrlässigkeit wird im allgemeinen angenom-
men, wenn objektive Fahruntüchtigkeit (absolute
oder relative Fahruntüchtigkeit mit Ausfallerschei-
nungen) vorliegt. Sie bedarf aber näherer Prüfung,
wenn ein Fall der relativen Fahruntüchtigkeit vorliegt
und die Blutalkoholkonzentration weit unter dem
Grenzwert von 1,1 Promille lag. Dasselbe gilt,
wenn der Fahrer mit Restalkohol fährt, ohne sich
dessen bewusst zu sein (z. B. am Morgen nach
einer Feier).

(Siehe Kapitel 6.1.1 „Der Begriff der Fahrunsicher-
heit“)

1 DVR (1998), S. 23.
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6.1.3 Tatbestand der Gefährdung: 
Ordnungswidrigkeit

Am 1. Mai 1998 wurde unterhalb der ge-
wohnten 0,8-Promillegrenze der Grenzwert
von 0,5 Promille in § 24 a Straßenverkehrs-
gesetz (StVG) eingeführt. Damit ist der 
§ 24 a StVG gegenüber der alten Fassung
erheblich erweitert worden.

Herabsetzung der Promillegrenze
• Nach jahrelangen kontroversen Diskussionen um
die Herabsetzung des Alkoholgrenzwertes wurde
am 1. Mai 1998 zusätzlich zu der weiterhin beste-
henden 0,8-Promille-Regelung der Grenzwert von
0,5 Promille in § 24 a StVG eingeführt. 

• Zur Zeit befindet sich ein weiterer Entwurf für ein
Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgeset-
zes und anderer verkehrsrechtlicher Vorschriften
im Gesetzgebungsverfahren, der vorsieht, bereits
ab 0,5 Promille die vollen Sanktionen der bisherigen
0,8-Promille-Regelung einzuführen und vom DVR
sehr begrüßt wird.

• Weist ein Kraftfahrer eine Blutalkoholkonzentra-
tion von 0,5 bis 1,09 Promille oder eine vergleich-
bare Atemalkoholkonzentration auf und kann eine
relative Fahrunsicherheit durch Beweisanzeichen
nicht festgestellt werden, so handelt er ordnungs-
widrig. 



• Gleichzeitig mit der Herabsetzung der Promille-
grenze wurden Atemalkohol-Grenzwerte festge-
schrieben. Liegt die Atemalkoholkonzentration bei
0,25 mg/l oder mehr, das entspricht 0,5 Promille
im Blut, so reicht das nunmehr zum Beweis einer
Ordnungswidrigkeit nach § 24 a Abs. 1 StVG.

• Der Fahrer wird dann nicht nach dem Strafge-
setzbuch bestraft, sondern wegen einer Ordnungs-
widrigkeit mit 

– Geldbuße, 

– Fahrverbot (ab 0,8 bis 1,09 Promille oder 
vergleichbarer Atemalkoholkonzentration) und 

– Punkten im Verkehrszentralregister 

belegt. 
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6.1.4 Strafmaß

Das Strafmaß beim Fahren unter Alkohol-
einwirkung hängt von der Blutalkoholkon-
zentration und den Folgen ab.

Geldbuße
• Ordnungswidrigkeiten werden durch Geldbußen
geahndet, die – sofern im Gesetz nichts anderes
bestimmt ist – bei vorsätzlichen Verstößen 10,– bis
2000,– DM betragen (§ 17 OWiG). Im allgemeinen
sind die Sätze des Bußgeldkatalogs maßgebend.1

• Die Ordnungswidrigkeit nach dem 0,8-Promille-
Gesetz ist bei Vorsatz mit einer Geldbuße bis zu
3000,– DM, bei Fahrlässigkeit (§ 17 Abs. 2 OWiG)
bis zu 1500,– DM bedroht (§ 24 a Abs. 3 StVG). Im
Höchstmaß überschreitet die Geldbuße also den
Rahmen anderer Verkehrsordnungswidrigkeiten.2

(Siehe Kapitel 6.1.3 „Tatbestand der Gefährdung:
Ordnungswidrigkeit“ und 6.1.5 „Promillegrenzen
und Sanktionen“)

Geldstrafe
• Geldstrafen wegen einer Straftat werden nach
Tagessätzen verhängt (mindestens 5, höchstens
360). Die Höhe des Tagessatzes wird vom Gericht
nach den persönlichen und wirtschaftlichen Ver-
hältnissen des Täters zwischen 2,– und 10.000,– DM
festgesetzt (§§ 40–43 StGB); demgemäß beträgt



die Mindesthöhe 10,– DM, der Maximalbetrag 
3,6 Millionen DM.3

(Siehe Kapitel 6.1.5 „Promillegrenzen und Sanktio-
nen“)

Entziehung der Fahrerlaubnis
• Die Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 69
StGB ist keine Strafe, sondern eine Maßregel der
Besserung und Sicherung. Sie hebt darauf ab,
dass der Betroffene zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen ungeeignet ist. 

• Der Eignungsmangel kann auf körperlichen, gei-
stigen oder charakterlichen Mängeln beruhen,
muss sich aber aus der Tat ergeben, also nicht nur
anlässlich einer solchen Tat festgestellt worden
sein.4

(Siehe Kapitel 6.1.5 „Promillegrenzen und Sanktio-
nen“ und 8.4 „Entziehung der Fahrerlaubnis“)

• Hat der Fahrer sich wegen einer Trunkenheits-
fahrt gemäß § 316 StGB oder wegen Gefährdung
des Straßenverkehrs gemäß § 315 c StGB oder
wegen Vollrausches gemäß § 323 a StGB strafbar
gemacht, gilt er in der Regel als unfähig zum Führen
von Fahrzeugen.

• Nach § 69 a StGB kann ein Richter anordnen,
dass dem Täter für eine Dauer von 6 Monaten bis
zu 5 Jahren keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden
darf.
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Fahrverbot5

• Das Fahrverbot stellt eine Nebenstrafe dar (§ 44
StGB). Zweck der Nebenstrafe ist vorrangig, dem
Täter einen nachhaltigen Denkzettel neben der
verhängten Hauptstrafe zu erteilen.

• Bei Straßenverkehrsdelikten im Zusammenhang
mit Alkohol ist die Entziehung der Fahrerlaubnis
gemäß § 69 StGB die „gängige“ Sanktion. Fahr-
verbot gemäß § 44 StGB wird dagegen dann ver-
hängt, wenn die in der Tat offenbar gewordenen
Charaktermängel des Täters nicht so gravierend
sind, dass er zum Führen von Kfz ungeeignet er-
scheint und eine Entziehung nach § 69 StGB des-
halb unterbleibt. Daneben kann § 44 StGB z. B.
dann zur Anwendung gelangen, wenn der Täter
zur Tatbegehung ein Fahrzeug benutzt, etwa bei
einem Bankraub.

• Wird jemand wegen einer strafbaren Handlung,
die er bei oder im Zusammenhang mit dem Führen
eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung der
Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat,
zu einer Freiheits- oder einer Geldstrafe verurteilt,
so kann ihm das Gericht für die Dauer von mindes-
tens einem Monat und höchstens drei Monaten
verbieten, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder
oder einer bestimmten Art zu führen.

• Wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit
eine Geldbuße festgesetzt, so kann die Verwal-
tungsbehörde oder das Gericht dem Täter neben
der Geldbuße ein Fahrverbot von einem Monat bis
zu drei Monaten erteilen (§ 25 StVG).
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• Bei Ahndung wegen Fahrens unter Alkoholein-
wirkung mit 0,8 Promille oder darüber oder Drogen
(§ 24 a StVG) ist in der Regel ein Fahrverbot zu
verhängen, von dem nur in ganz besonderen Aus-
nahmefällen abgesehen werden darf.

(Siehe Kapitel 6.1.5 „Promillegrenzen und Sanktio-
nen“)

1 Händel (1999), S. 112.
2 Becker (1999), S. 86.
3 Händel (1999), S. 112.
4 Ebenda, S. 60 f.
5 Ebenda. S. 90 f.
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6.1.5 Promillegrenzen und 
Sanktionen

Die Rechtsprechung unterscheidet seit
Einführung des neuen 0,5-Promille-Geset-
zes je nach Grad der Gefährdung verschie-
dene Promillegrenzen mit unterschied-
lichen rechtlichen Folgen.

Unterschiedliche Grenzwerte – Sanktionen ohne
Unfallbeteiligung1

• Ab 0,3 bis 1,09 Promille BAK gilt als relativ fahr-
unsicher, wer alkoholtypische Fahrfehler begeht.
(Siehe Kapitel 4.4 „Typische Fahrfehler“.) Geahn-
det wird dies mit einer Geldstrafe oder einer Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren – je nach Folgen-
schwere –, mit sieben Punkten im Verkehrszentral-
register und mit Entziehung der Fahrerlaubnis
sowie der Anordnung einer Sperrfrist für die Neu-
erteilung.

(Siehe Kapitel 6.1.2 „Tatbestand der Gefährdung: 
§§ 315 c, 316 StGB“)

• Wenn keine Anzeichen von Fahrunsicherheit vor-
liegen, drohen ab 0,5 Promille oder mehr Alkohol
im Blut oder 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der
Atemluft eine Geldbuße von mindestens 200,– und
höchstens 1000,– DM sowie zwei Punkte im Ver-
kehrszentralregister.

(Siehe Kapitel 6.1.3 Tatbestand der Gefährdung:
Ordnungswidrigkeit)
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• Wenn keine relative Fahrunsicherheit durch Be-
weisanzeichen festgestellt werden kann, drohen
ab 0,8 Promille bis 1,09 Promille oder mehr Alko-
hol im Blut oder 0,4 mg/l oder mehr Alkohol in der
Atemluft eine Geldbuße bis zu 3000,– DM, ein
Fahrverbot von einem Monat bis zu drei Monaten
und die Eintragung von vier Punkten im Verkehrs-
zentralregister.

• Zur Zeit befindet sich ein weiterer Änderungsent-
wurf im Gesetzgebungsverfahren, der vorsieht, be-
reits ab 0,5 Promille die vorgenannten Sanktionen
der bisherigen 0,8-Promille-Regelung einzuführen.

• Wer eine BAK von 1,1 Promille und mehr auf-
weist, hat mit sieben Punkten im Verkehrszentral-
register, einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis
zu fünf Jahren und mit Entziehung der Fahrerlaub-
nis sowie der Anordnung einer Sperrfrist für die
Neuerteilung zu rechnen.

• Der Beweisgrenzwert der absoluten Fahrunsi-
cherheit von 1,1 Promille BAK gilt auch beim Füh-
ren von Krafträdern oder Mofas.2

• Der Bundesgerichtshof hat für nichtmotorisierte
Radfahrer den Grenzwert der absoluten Fahrunsi-
cherheit auf 1,7 Promille festgesetzt. Die Recht-
sprechung tendiert derzeit allerdings dazu, den
Grenzwert auf 1,6 Promille festzulegen. Einem
Radfahrer, der mit entsprechender BAK erwischt
wird, drohen dann auch Sanktionen: Hat ein Inha-
ber einer Fahrerlaubnis mit einem Fahrrad alkohol-
bedingt fahrunsicher am öffentlichen Straßenver-
kehr teilgenommen, kann die Verwaltungsbehörde
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die Fahreignung überprüfen und die Vorlage eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens verlan-
gen.3

Sanktionen bei Unfallbeteiligung4

• Kommt es zum Unfall, so kann einem alkoholi-
sierten Kraftfahrer – auch wenn er sich an die Ver-
kehrsregeln gehalten hat – immer eine Mitschuld
angelastet werden.

• Bei Unfallbeteiligung können auf einen alkoholi-
sierten Kraftfahrer hohe Geld- oder Freiheitsstra-
fen zukommen. Zudem spricht das Gericht demje-
nigen Schadensersatz, Schmerzensgeld und
eventuell Rente zu, der durch einen anderen fahr-
lässig geschädigt wurde. 

• Ein alkoholisierter Kraftfahrer kann einen Teil sei-
nes Rechtsanspruches auf Schadensersatz verlie-
ren, auch wenn er unschuldig in einen Unfall ver-
wickelt wurde.
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Alkohol am Steuer: die Folgen

1 DVR: Alkohol und Straßenverkehr 1998, S. 24 ff.
2 Becker (1999), S. 93.
3 Ebenda, S. 95 f.
4 DVR (1998): Alkohol und Straßenverkehr, S. 27.

Alkoholgehalt im Blut oder Wenn keine Anzeichen Wenn Anzeichen von Wenn es zu einem Unfall kommt
in der Atemluft von Fahrunsicherheit Fahrunsicherheit vorliegen

vorliegen

Ab 0,3 ‰ Alkohol zeigt • 7 Punkte im VZR • 7 Punkte im VZR
Wirkung • Geldstrafe oder Frei- • Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

heitsstrafe (bis 5 Jahre) (bis 5 Jahre)
• Entziehung der Fahr- • Entziehung der Fahrerlaubnis
erlaubnis • Schadensersatz
• Sperrfrist für die • Schmerzensgeld und
Neuerteilung eventuell Rente an Unfallopfer

Ab 0,5 ‰ oder ab 0,25 mg/l • 2 Punkte im VZR • 7 Punkte im VZR • 7 Punkte im VZR
• Geldbuße von 200,– bis • Geldstrafe oder Freiheits- • Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

Doppeltes 1000,– DM strafe (bis 5 Jahre) (bis 5 Jahre)
Unfallrisiko • Entziehung der Fahr- • Entziehung der Fahrerlaubnis

erlaubnis • Schadensersatz
• Sperrfrist für die Neu- • Schmerzensgeld und eventuell
erteilung Rente an Unfallopfer

Ab 0,8 ‰ oder ab 0,4 mg/l • 4 Punkte im VZR • 7 Punkte im VZR • 7 Punkte im VZR 
• Geldbuße bis 3000,– DM • Geldstrafe oder Freiheits- • Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

Vierfaches strafe (bis 5 Jahre) (bis 5 Jahre)
Unfallrisiko • Fahrverbot  (von einem • Entziehung der Fahr- • Entziehung der Fahrerlaubnis

Monat bis zu drei Monaten) erlaubnis • Schadensersatz
• Sperrfrist für die Neu- • Schmerzensgeld und eventuell
erteilung Rente an Unfallopfer

Ab 1,1 ‰ • 7 Punkte im VZR • 7 Punkte im VZR • 7 Punkte im VZR
• Geldstrafe oder Freiheits- • Geldstrafe oder Freiheits- • Geldstrafe oder Freiheitsstrafe

Zehnfaches Unfallrisiko strafe (bis 5 Jahre) strafe (bis 5 Jahre) (bis 5 Jahre)

• Entziehung der Fahr- • Entziehung der Fahr- • Entziehung der Fahrerlaubnis
erlaubnis erlaubnis • Schadensersatz

• Sperrfrist für die Neu- • Schmerzensgeld und eventuell
erteilung Rente an Unfallopfer



6.2 Zivilrecht1

Die Haftung des Kraftfahrers und des
Kraftfahrzeughalters ergibt sich aus Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
und des Straßenverkehrsgesetzes.

Verschuldenshaftung
• Die Verschuldenshaftung setzt nach § 823 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) Vorsatz oder Fahrläs-
sigkeit desjenigen voraus, der einen Schaden ver-
ursacht hat: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das
Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines an-
deren widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum
Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.“ Bei Verstoß gegen ein Schutzgesetz
(z. B. § 316 StGB) ist ebenfalls eine verschuldens-
abhängige Haftung gegeben (§ 823 II BGB).

Gefährdungshaftung
• Bei der Gefährdungshaftung wird davon ausge-
gangen, dass bereits der Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs Gefahr einschließt. Wegen der dem Kraft-
fahrzeug innewohnenden Betriebsgefahr haftet
ohne Rücksicht auf Verschulden der Fahrzeughalter.

• Für Schadensersatzforderungen, die aus der
Teilnahme am Straßenverkehr entstehen, sieht § 7
Abs. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG) vor: „Wird
bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch

142



getötet, der Körper oder die Gesundheit eines
Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, 
so ist der Halter des Fahrzeugs verpflichtet, dem
Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen.“

• Nach § 18 Abs. 1 StVG haftet in den Fällen des 
§ 7 Abs. 1 StVG auch der Führer des Kraftfahr-
zeugs und ist zum Schadensersatz verpflichtet.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf: Händel (1999).
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6.3 Arbeitsrecht1

Alkoholkonsum am Arbeitsplatz wird durch
Unfallverhütungsvorschriften eingeschränkt.
Alkoholbedingtes Fehlverhalten im Betrieb
hat für den Betroffenen unter Umständen
weitreichende rechtliche Folgen.

Unfallverhütungsvorschriften
• Nicht nur im Straßenverkehrsrecht, sondern
auch im Bereich des Arbeitsrechts wird Alkohol-
konsum mit Einschränkungen belegt. Die Rechts-
grundlage für den betrieblichen Arbeitsschutz in
Bezug auf Alkoholkonsum ist die Unfallverhütungs-
vorschrift „Allgemeine Vorschriften“ (BGV A 1, § 38):

„(1) Versicherte dürfen sich durch Alkoholgenuss
nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie
sich selbst oder andere gefährden können.

(2) Versicherte, die infolge Alkoholgenusses oder
anderer berauschender Mittel nicht mehr in der
Lage sind, ihre Arbeit ohne Gefahr für sich oder
andere auszuführen, dürfen mit Arbeiten nicht 
beschäftigt werden.“

• Aus der Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1 
ergibt sich für den Arbeitgeber die Pflicht, einen 
alkoholisierten Arbeitnehmer von seinem Arbeits-
platz zu entfernen. Aus der Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers kann zudem die Entfernung aus dem
Betrieb und der Heimtransport des Betroffenen



abgeleitet werden. Die dabei anfallenden Kosten
hat der Arbeitnehmer zu tragen.

• Hindert der Arbeitgeber oder ein Vorgesetzter
den Betroffenen nicht an der Weiterarbeit, macht
er sich für den Fall eines Arbeitsunfalls infolge
Trunkenheit mitschuldig.

Verlust des Versicherungsschutzes
• Kommt es trotz aller Vorbeugungsmaßnahmen
zu einem Arbeits- oder Wegeunfall, der eindeutig
und ausschließlich auf den Alkoholkonsum des Ar-
beitnehmers zurückzuführen ist, kann das im Ex-
tremfall zur Folge haben, dass der Versicherte sei-
nen Versicherungsschutz verliert. Damit büßt er
auch Ansprüche auf Verletztengeld, Heilbehand-
lung, Verletzten- oder Hinterbliebenenrente ein.

Verlust der Entgeltfortzahlung
• Ein Arbeitnehmer, der zwar nicht alkoholkrank,
aber infolge seines Alkoholkonsums nicht mehr ar-
beitsfähig ist, hat seine Arbeitsunfähigkeit selbst
verschuldet. In diesem Fall verliert er für die Zeit
seiner Arbeitsunfähigkeit seinen Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung.

• Alkoholismus ist als Krankheit anerkannt und
wird in der Regel nicht als selbstverschuldet be-
handelt. Ob bei einem Alkoholkranken kein per-
sönliches Verschulden vorliegt und er seinen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung behält, muss im Ein-
zelfall geklärt werden. Wird ein Arbeitnehmer bei-
spielsweise nach einer Entziehungskur rückfällig,
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kann er für die Zeit erneuter Arbeitsunfähigkeit sei-
nen Anspruch auf Lohn oder Gehalt verlieren.

Verlust des Arbeitsplatzes
• In bestimmten Fällen kann Alkoholmissbrauch
oder Alkoholabhängigkeit zur ordentlichen oder
außerordentlichen Kündigung und zum Verlust des
Arbeitsplatzes führen. 

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf: Schanz u. a. (1995), 
S. 189 ff.; DVR (1998) Suchtprobleme im Betrieb.
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6.4 Versicherungsrecht1

Für Alkohol am Steuer haftet niemand
außer man selbst. Auch wer gut versichert
ist, kann in eine finanzielle Katastrophe ge-
raten: Alkoholkonsum kann dazu führen,
dass der Versicherungsschutz einge-
schränkt oder sogar aufgehoben wird.

Gesetzliche Unfallversicherung
• Bei Arbeits- und Wegeunfällen ist die gesetzliche
Unfallversicherung zuständig.

• Der gesetzliche Versicherungsschutz für Be-
triebswege und den Weg zu und von der Arbeit ist
unter Umständen nicht mehr gegeben, wenn Ver-
sicherte durch Alkoholeinwirkung absolut oder re-
lativ fahrunsicher waren, sofern der Alkohol die
rechtlich allein wesentliche Unfallursache war. 

(Siehe Kapitel 6.1.1 „Der Begriff der Fahrunsicher-
heit“)

• Der Verlust des Versicherungsschutzes kann be-
deuten, dass keine Unfall- oder Hinterbliebenen-
rente oder keine Rehabilitationsmaßnahme bezahlt
wird.

Private Unfallversicherung
• Von der privaten Unfallversicherung ausge-
schlossen sind Unfälle infolge von Geistes- oder
Bewusstseinsstörungen. 
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• Da alkoholbedingte absolute Fahrunsicherheit
(1,1 Promille und mehr) als Bewusstseinsstörung
bewertet wird, tritt hier in der Regel der Versiche-
rungsschutz außer Kraft.

• Auch im Falle von relativer Fahrunsicherheit
(unterhalb 1,1 Promille) kann der Versicherungs-
schutz erlöschen, wenn das Verhalten des Betrof-
fenen aufgrund von Ausfallerscheinungen auf eine
Bewusstseinsstörung schließen läßt.

Autohaftpflicht- und Kaskoversicherung
• Seit dem 4. August 1994 gestattet die Kfz-
Pflichtversicherungsordnung den Versicherungs-
unternehmen, bei Unfällen unter Alkoholeinfluss
ihre Haftung einzuschränken.

• Auch hier gilt das Prinzip der Fahrlässigkeit, die
immer dann als gegeben angesehen wird, wenn
der Verkehrsunfall auf eine alkoholbedingte abso-
lute Fahrunsicherheit zurückzuführen ist. 

• Der Kraftfahrer, der mit seinem Wagen im Zu-
stand relativer Fahrunsicherheit verunglückt, han-
delt ebenfalls fahrlässig, wenn er Ausfallerschei-
nungen missachtet hat.

• Wenn dem Fahrer Alkoholmissbrauch nachge-
wiesen wird, sind bis zu 10.000,– DM Beteiligung
an den Unfallkosten möglich.



Auskunftspflicht
• Versicherungsnehmer sind verpflichtet, wahr-
heitsgemäße Angaben über eventuellen Alkohol-
konsum zu machen. Bereits die Verletzung dieser
Auskunftspflicht – nicht erst die erwiesene Fahrun-
sicherheit – kann den Verlust des Versicherungs-
schutzes nach sich ziehen.

1 In diesem Kapitel wird Bezug genommen auf: DVR (1998) Suchtpro-
bleme im Betrieb; DVR (1998): Zugezecht und losgedüst, DVR (1998):
Alkohol und Straßenverkehr.
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